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SABINEFE

Schutzmante der Freiheit der
Zwangsjacke der Mächtigen?
Anspruch un:! Wirklichkeit, Chancen un! efiahren des kıirchlichen Rechts

Wl das Kırchenrecht SCINE UNnKti0N ınnerhalb der Glaubensgemeinschaft erfüllen, STE.
(0/0)A einer doppelten Herausforderung. Es soll einerseıts ec. SCIN, das anwend-

bar ist, durchgesetzt werden kann und insofern für alle Betroffenen einen verlässlichen
Handlungsrahmen sıcherstellt Es mMUÜUSSsS aber andererseıts auch dem hbesonderen Charakter
der Kırche entsprechen und dem NSPrUC des AauDens genügZen Im 1C. auf diese
Erwartungen fragt dıe Regensburger Professorin für Kirchenrecht ach den Chancen und
efahren des kanonıschen Rechts (Redaktion

Wo INhan geht und ste. ständig STO nicht? der I1LUSS 111a gar nıicht?
der katholischen IC. auf 'erden die Rechtsbestimmungen aus

irgendwelche Vorsc  en empfin- Überzeugung missachtet? Deren X1S-
den zumindest viele Christinnen te  S als unwichtig abgetan? der le-
und Christen Und viele davon wirken diglich aQus Unwissenheit heraus nicht
auf s1e kleinlich, unverständlic und / efolg Was davon ist muiıt dem Wesen,
der hinderlic für das en aus dem mıt dem Sınnn und WeC VO.:  D (kirchli-
Glauben Zu denken ist hier Z.U111 em ec vereinbar? Und iıst der
eispiel die orgaben für die Pre- un. erreicht, dem (kirchliches)
digt VO  5 Lalen, den Einsatz VO  5 ec ad absurdum geführt wWird, weil
Mädchen als Ministrantinnen, die Feier cht mehr Schutz und Sicherheit
VO:  5 ökumenischen Gottesdiensten gewährt, sondern dem egen-

teil, nämlich der illkür und aCSonn- und Feiertagen, den Kommu-
nionempfang VO  - wiederverheirateten des Stärkeren, OFrSCHNU! leistet?
Geschiedenen, die estaltung VO DI1IÖö- Die Beantwortung dieser Fragen äng
zesansynoden, die chwangerschafts- VO:  = einem VO  > Voraussetzun-
onflikt-Beratung, die Verpflichtung SCH un! Vorentscheidungen ab, die
ZUIN Treueeid. Dass solche Vorsc  en Folgenden aufgezeigt und ihren
er oft nıicht eingehalten werden, Konsequenzen bedacht werden.
verwundert L1LIUTr wenige. Dagegen Öst
die Tatsache, ass diese erstOolse Aufgabe und un  10n von ec
die Ordnung weitgehend
ungeahndet bleiben, sehr ohl immer Aäbe den Menschen nicht, gyäbe
wieder Erstaunen Aau!:  N Wie können erst weder ec och Oral; denn ec
strenge Regelungen erlassen und nicht und ora ibt ©S NUrL, weil sS1e dem
selten muit schweren Strafdrohungen Menschen mıi1t VO:  } Normen den
versehen werden, WE dann ihre en abstecken wollen, innerhalb
Übertretungen doch gänzlich olgenlos dessen er sich als Person eziehungs-
eıben Will 11a das ec nicht kon- welse seliner personalen atur als
sequent durchsetzen? Kann InNnan Freiheitswesen selbst verwirklichen
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SABINE DEMEL 

Schutzmantel der Freiheit oder 
Zwangsjacke der Mächtigen? 

Anspruch und Wirklichkeit, Chancen und Gefahren des kirchlichen Rechts 

Will das Kirchenrecht seine Funktion innerhalb der Glaubensgemeinschaft erfüllen, steht 
es vor einer doppelten Herausforderung. Es soll einerseits gutes Recht sein, das anwend­
bar ist, durchgesetzt werden kann und insofern für alle Betroffenen einen verlässlichen 
Handlungsrahmen sicherstellt. Es muss aber andererseits auch dem besonderen Charakter 
der Kirche entsprechen und dem Anspruch des Glaubens genügen. Im Blick auf diese 
Erwartungen fragt die Regensburger Professorin für Kirchenrecht nach den Chancen und 
Gefahren des kanonischen Rechts. (Redaktion) 

Wo man geht und steht, ständig stößt 
man in der katholischen Kirche auf 
irgendwelche Vorschriften - so empfin­
den es zumindest viele Christinnen 
und Christen. Und viele davon wirken 
auf sie kleinlich, unverständlich und/ 
oder hinderlich für das Leben aus dem 
Glauben. Zu denken ist hier zum 
Beispiel an die Vorgaben für die Pre­
digt von Laien, den Einsatz von 
Mädchen als Ministrantinnen, die Feier 
von ökumenischen Gottesdiensten an 
Sonn- und Feiertagen, den Kommu­
nionempfang von wiederverheirateten 
Geschiedenen, die Gestaltung von Diö­
zesansynoden, die Schwangerschafts­
konflikt-Beratung, die Verpflichtung 
zum Treueeid. Dass solche Vorschriften 
daher oft nicht eingehalten werden, 
verwundert nur wenige. Dagegen löst 
die Tatsache, dass diese Verstöße gegen 
die gesetzte Ordnung weitgehend 
ungeahndet bleiben, sehr wohl immer 
wieder Erstaunen aus. Wie können erst 
strenge Regelungen erlassen und nicht 
selten mit schweren Strafdrohungen 
versehen werden, wenn dann ihre 
Übertretungen doch gänzlich folgenlos 
bleiben? Will man das Recht nicht kon­
sequent durchsetzen? Kann man es 

nicht? Oder muss man es gar nicht? 
Werden die Rechtsbestimmungen aus 
Überzeugung missachtet? Deren Exis­
tenz als unwichtig abgetan? Oder le­
diglich aus Unwissenheit heraus nicht 
befolgt? Was davon ist mit dem Wesen, 
mit dem Sinn und Zweck von (kirchli­
chem) Recht vereinbar? Und wo ist der 
Punkt erreicht, an dem (kirchliches) 
Recht ad absurdum geführt wird, weil 
es nicht mehr Schutz und Sicherheit 
gewährt, sondern genau dem Gegen­
teil, nämlich der Willkür und Macht 
des Stärkeren, Vorschub leistet? 
Die Beantwortung dieser Fragen hängt 
von einem Bündel von Voraussetzun­
gen und Vorentscheidungen ab, die im 
Folgenden aufgezeigt und in ihren 
Konsequenzen bedacht werden. 

1. Aufgabe und Funktion von Recht 

Gäbe es den Menschen nicht, gäbe es 
weder Recht noch Moral; denn Recht 
und Moral gibt es nur, weil sie dem 
Menschen mit Hilfe von Normen den 
Rahmen abstecken wollen, innerhalb 
dessen er sich als Person beziehungs­
weise in seiner personalen Natur als 
Freiheitswesen selbst verwirklichen 
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kann und soll Der ensch ist also ec soll Ja gerade das Zusammen-
Ursprung wW1e auch jelpunkt VO  5 bei- en der Menschen geregelt WEelI-

den Betrachtet die spezielle den, ass die Eigenart der jeweiligen
Funktion VO:  5 eC besteht diese Gemeinschaft Zu Ausdruck gebrac
darin, die zwischenmenschlichen Be- und EW wird olglic ist
ziehungen regeln, näherhin die hier Aufgabe des Rechts der katholischen
auftretenden Schuld- und Konfliktsi- Kirche, das Zusammenleben der Kiır-
tuationen SOWwWeIit einzudämmen, ass chenglieder ermöglichen und
das für den Menschen als Gemein- garantieren, ass dem Wesen
schaftswesen notwendige Miteinander der katholischen TC entspricht.
möglich WIT Deshalb xibt überall Was heifßt das genauerhin? Wesen der
dort, Menschen eiINer Gemein- katholischen TC ist 65, nıicht LUr
schaft eben, eINe Rechtsordnung, die eine reın menschlıiıche der rein gOött-
das Mindes Miteinander fest- 1C Gemeinschaft se1n, sondern
legt, amı die Gemeinschaft als (GGanze beides1, sowohl eine inner-
wI1e auch ihrer Eigenar estehen we Gemeinschaft on Menschen
und funktionieren kann ementspre- w1e auch die VO  5 (Gott gegründete
en hat ec die Aufgabe, den für Heilsgemeinschaft, also die Gemein-
jedes Gemeinschaftsglied geltenden schaft VO  a} ott und den Menschen. S0
Rahmen abzustecken, innerhalb dessen wWI1e Jesus Christus zugleic Gott und
5 sich Freiheit selbst verwirkli- ensch WAaLrl, ist auch SEINe IC
chen kann und soll, ohne den gleichen analog gÖöttlic un: menschlich, hat
Anspruch einer anderen Person bezie- auch S1e eine göttliche und mensch-
hungsweise der Gemeinschaft Vel- 1C atur zugleich. Und WI1e die
letzen. 72  eCc. sichert die Freiheit, be- göttliche und menschliche atur Jesu

aber auch diese Freiheit hris cht nebeneinander exıistieren,
ec des anderen und pruc sSsondern eiInNne einzige irklichkeit Dbil-
der Gemeinschaft  41 Das el UrcCc den, auch die göttliche und mensch-
ec soll eiIne Friedens- und reiheits- 1C atur der TC Das anıl-
ordnung der Gemeinschaft und für die sche ONnZ1 hat diesen schwierigen
Gemeinschaft geschaffen werden, weil Sachverha olgende Worte geklei-
erst auf der rundlage VO:  5 Frieden det I7 die irdische IC und die

mıit ischen en es!und Freiheit die Ausrichtung auf eın
ea erfolgen und etwas WI1Ie eINe IC Sind nıicht als zwel Dinge
Tugend- und Wahrheitsordnung ent- betrachten, sondern bilden eiıne e1n-
stehen kann. zıge omplexe Wirklic  eit, die aus

menschlichem un: göttlichem Element
Die Eigenart des kirc  iıchen Rechts zusammenwächst. Deshalb wird S1e

einer nicht unbedeutenden nalogie
Wer die Rechtsordnung einer Gemein- mıiıt dem Geheimnis des fleischgewor-
schaft verstehen will, I1LUSS Ursprung, denen Wortes verglichen. Wie nämlich
Sinn und WwWeCcC der etreffenden die ANSCHOMNMUNECNEC atur dem gÖtt-
Gemeinschaft kennen. Denn Urc. das lichen Wort als Jebendiges, unlös-

Scheuermann, Die Rechtsgestalt der Kirche, 1n Die Kirche Fünfzehn Betrachtungen, ürzburg
1978, 69—82, /
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kann und soll. Der Mensch ist also 
Ursprung wie auch Zielpunkt von bei­
den. Betrachtet man nun die spezielle 
Funktion von Recht, so besteht diese 
darin, die zwischenmenschlichen Be­
ziehungen zu regeln, näherhin die hier 
auftretenden Schuld- und Konfliktsi­
tuationen soweit einzudämmen, dass 
das für den Menschen als Gemein­
schaftswesen notwendige Miteinander 
möglich wird. Deshalb gibt es überall 
dort, wo Menschen in einer Gemein­
schaft leben, eine Rechtsordnung, die 
das Mindestmaß an Miteinander fest­
legt, damit die Gemeinschaft als Ganze 
wie auch in ihrer Eigenart bestehen 
und funktionieren kann. Dementspre­
chend hat Recht die Aufgabe, den für 
jedes Gemeinschaftsglied geltenden 
Rahmen abzustecken, innerhalb dessen 
es sich so in Freiheit selbst verwirkli­
chen kann und soll, ohne den gleichen 
Anspruch einer anderen Person bezie­
hungsweise der Gemeinschaft zu ver­
letzen. "Recht sichert die Freiheit, be­
grenzt aber auch diese Freiheit am 
Recht des anderen und am Anspruch 
der Gemeinschaft."! Das heißt, durch 
Recht soll eine Friedens- und Freiheits­
ordnung der Gemeinschaft und für die 
Gemeinschaft geschaffen werden, weil 
erst auf der Grundlage von Frieden 
und Freiheit die Ausrichtung auf ein 
Ideal erfolgen und so etwas wie eine 
Tugend- und Wahrheitsordnung ent­
stehen kann. 

2. Die Eigenart des kirchlichen Rechts 

Wer die Rechtsordnung einer Gemein­
schaft verstehen will, muss Ursprung, 
Sinn und Zweck der betreffenden 
Gemeinschaft kennen. Denn durch das 
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Recht soll ja gerade das Zusammen­
leben der Menschen so geregelt wer­
den, dass die Eigenart der jeweiligen 
Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht 
und bewahrt wird. Folglich ist es 
Aufgabe des Rechts der katholischen 
Kirche, das Zusammenleben der Kir­
chenglieder so zu ermöglichen und 
zu garantieren, dass es dem Wesen 
der katholischen Kirche entspricht. 
Was heißt das genauerhin? Wesen der 
katholischen Kirche ist es, nicht nur 
eine rein menschliche oder rein gött­
liche Gemeinschaft zu sein, sondern 
beides zusammen, sowohl eine inner­
weltliche Gemeinschaft von Menschen 
wie auch die von Gott gegründete 
Heilsgemeinschaft, also die Gemein­
schaft von Gott und den Menschen. So 
wie Jesus Christus zugleich Gott und 
Mensch war, so ist auch seine Kirche 
analog göttlich und menschlich, hat 
auch sie eine göttliche und mensch­
liche Natur zugleich. Und wie die 
göttliche und menschliche Natur Jesu 
Christi nicht nebeneinander existieren, 
sondern eine einzige Wirklichkeit bil­
den, so auch die göttliche und mensch­
liche Natur der Kirche. Das n. Vatikani­
sche Konzil hat diesen schwierigen 
Sachverhalt in folgende Worte geklei­
det: "... die irdische Kirche und die 
mit himmlischen Gaben beschenkte 
Kirche sind nicht als zwei Dinge zu 
betrachten, sondern bilden eine ein­
zige komplexe Wirklichkeit, die aus 
menschlichem und göttlichem Element 
zusammenwächst. Deshalb wird sie in 
einer nicht unbedeutenden Analogie 
mit dem Geheimnis des fleischgewor­
denen Wortes verglichen. Wie nämlich 
die angenommene Natur dem gött­
lichen Wort als lebendiges, ihm unlös-

I A. Scheuermann, Die Rechtsgestalt der Kirche, in: Die Kirche. Fünfzehn Betrachtungen, Würzburg 
1978,69-82, 71. 
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ıch geeintes Heilsorgan dient, dient Heilsereignis Jesu Christi und steht
er dessen Dienst der Heilsver-auf eiıne äahnliche Weise das

gesellschaftliche Gefüge der IC mittlung. Sicherlich kann Kirchenrecht
dem Geist Christi, der belebt, ZU „das eil nicht selbst vermıtte
achstum se1Ines Leibes” (Lumen Gen- dieses ıst ungeschuldetes nadenge-
t1ium 8,1) SC. Gottes doch kann und I1NUSS
Was olg aus dieser Wesensbestim- azu beitragen, ass die IC ihre
IMUN: der katholischen IC für ihre Identität wahrt, ihrem Ursprung
Rechtsordnung? Gie 111USS eiınerseı1lts die Jesus Christus treu bleibt und sich dem
typischen Kennzeichen jeder Rechts- irken des eiligen Geistes nicht VeTr-

schlie{st”.* er hat das irchenrechtordnung aben, der menschlichen
Wirklic  eit der Kirche gerecht WelIl- wI1ıe jedes ecCc. das Nahziel, Frieden,
den; sS1e I1USS aber andererseits Freiheit und Gerechtigkeit Zusam-
gleich auch mehr en als das, menleben der Kirchenglieder g_
Was jede Rechtsordnung ausmacht, währleisten. Allerdings ist dieses
auch der göttlichen Wirklichkeit der ziel kein Selbstzweck, sondern STEeTSsS
IC Rechnung age er ittel Zu WecCcC beziehungsweise
IMNUSS kirchliches ecCc. der kirchlichen immer auf das letzte 1el hingeordnet,
Gemeinschaft eine Friedens- und TEe1- nämlich dem el der Seelen die-

nen.” diesem Sinn kann das Ichen-heitsordnung geben, die gestaltet ist,
ass S1€e dem Heilsereignis In, se1t und recht durchaus als „Instrument des
Uurc Jesus Christus gerecht wird. Kır- Geistes Christi“® bezeichnet werden;
chenrecht L1LLUSS sSsomıt eıne Ordnung denn soll „e1n inwels auf den Geist

der Kirche se1n, aber nicht selbstse1n, die wWwI1e aps Johannes Paul
Il formuliert hat „der j1ebe, der ausSSasceN, soll die christliche Sittlich-

eıt und das Gewissen des einzelnenna: und dem Charisma Vorrang
einraumt und gleichzeitig deren geord- fördern, aber nicht bis das letzte
neten Fortschritt en der kirchli- Detail regeln”.’
chen Gemeinschaft wWwWI1e auch der e1n-
zelnen Menschen, die ihr angehören,

Die Dauerkrise des Kirchenrechtserleichtert”.  412 Anders ausgedrückt: Kır-
chenrecht ıst das ec „einer die irdi- als Hindernis für den Glauben
sche Wirklichkeit ZWaTr erfassenden, 61€e
aber zugleic transzendierenden und Angesichts der wichtigen Aufgabe und
VO er ihrer Wesensart bestimm- Funktion VO  } ec sich und VO  >

ten Gemeinschaft“.  44 3 Kirchliches ec Kıirchenrecht 1mM Besonderen stellt sich
verdankt sich dem geschichtlichen un verstärktem Maßfße die Rückfra-

Johannes Paul IT., Apostolische Konsti:  10 „Sacrae disciplinae leges” VO: Januar 1983, at.-dt.,
1C/1983, X—-XXVIIL, XIX

Primetshofer, Recht, Neues Lexikon der christlichen Moral, hg er, Vırt, Innsbruck-
Wien 1990, —641,

Krämer, Kirchenrecht, Staatslexikon. eC| Wirtschaft, Gesellschaft, hg. Görres-Gesellschaft,
3/ reiburg Br. 35-—

Vgl üller, Der Rechtsbegriff 1mM Kirchenrecht. Zur Abgrenzung VO  } eCc un Ora in der
deutschsprachigen Kirchenrechtswissenschaft des und Jahrhunderts, St. ÖOttilien 1999, 29728

Gradauer, Das Kirchenrecht im Dienst der Seelsorge, 1: 125 (1977), 593-—65,
Gradauer, Das Kirchenrecht
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lich geeintes Heilsorgan dient, so dient 
auf eine ganz ähnliche Weise das 
gesellschaftliche Gefüge der Kirche 
dem Geist Christi, der es belebt, zum 
Wachstum seines Leibes" (Lumen Gen­
tium 8,1). 
Was folgt aus dieser Wesensbestim­
mung der katholischen Kirche für ihre 
Rechtsordnung? Sie muss einerseits die 
typischen Kennzeichen jeder Rechts­
ordnung haben, um der menschlichen 
Wirklichkeit der Kirche gerecht zu wer­
den; sie muss aber andererseits zu­
gleich auch mehr haben als das, 
was jede Rechtsordnung ausmacht, um 
auch der göttlichen Wirklichkeit der 
Kirche Rechnung zu tragen. Daher 
muss kirchliches Recht der kirchlichen 
Gemeinschaft eine Friedens- und Frei­
heitsordnung geben, die so gestaltet ist, 
dass sie dem Heilsereignis in, seit und 
durch Jesus Christus gerecht wird. Kir­
chenrecht muss somit eine Ordnung 
sein, die - wie es Papst Johannes Paul 
11. formuliert hat - "der Liebe, der 
Gnade und dem Charisma Vorrang 
einräumt und gleichzeitig deren geord­
neten Fortschritt im Leben der kirchli­
chen Gemeinschaft wie auch der ein­
zelnen Menschen, die ihr angehören, 
erleichtert".2 Anders ausgedrückt: Kir­
chenrecht ist das Recht "einer die irdi­
sche Wirklichkeit zwar erfassenden, sie 
aber zugleich transzendierenden und 
von daher in ihrer Wesensart bestimm­
ten Gemeinschaft".3 Kirchliches Recht 
verdankt sich dem geschichtlichen 
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Heilsereignis Jesu Christi und steht 
daher in dessen Dienst der Heilsver­
mittlung. Sicherlich kann Kirchenrecht 
"das Heil nicht selbst vermitteln -
dieses ist ungeschuldetes Gnadenge­
schenk Gottes -, doch kann und muss 
es dazu beitragen, dass die Kirche ihre 
Identität wahrt, ihrem Ursprung in 
Jesus Christus treu bleibt und sich dem 
Wirken des Heiligen Geistes nicht ver­
schließt".4 Daher hat das Kirchenrecht 
wie jedes Recht das Nahziel, Frieden, 
Freiheit und Gerechtigkeit im Zusam­
menleben der Kirchenglieder zu ge­
währleisten. Allerdings ist dieses Nah­
ziel kein Selbstzweck, sondern stets 
Mittel zum Zweck beziehungsweise 
immer auf das letzte Ziel hingeordnet, 
nämlich dem Heil der Seelen zu die­
nen.5 In diesem Sinn kann das Kirchen­
recht durchaus als "Instrument des 
Geistes Christi"6 bezeichnet werden; 
denn es soll "ein Hinweis auf den Geist 
der Kirche sein, aber ihn nicht selbst 
aussagen; es soll die christliche Sittlich­
keit und das Gewissen des einzelnen 
fördern, aber nicht bis in das letzte 
Detail regeln".7 

3. Die Dauerkrise des Kirchenrechts 
als Hindernis für den Glauben 

Angesichts der wichtigen Aufgabe und 
Funktion von Recht an sich und von 
Kirchenrecht im Besonderen stellt sich 
nun in verstärktem Maße die Rückfra-

2 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution "Sacrae disciplinae leges" vom 25. Januar 1983, lat.-dt., in: 
CIC/1983, IX-XXVII, XIX. 

3 B. Primetshofer, Recht, in: Neues Lexikon der christlichen Moral, hg. v. H. Rotter/G. Virt, Innsbruck­
Wien 1990, 634-641, 640. 

, P. Krämer, Kirchenrecht, in: Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, hg. v. Görres-Gesellschajt, 
Bd. 3, Freiburg i. Br. 71987, 435-440, 440. 

; Vgl. L. Müller, Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht. Zur Abgrenzung von Recht und Moral in der 
deutschsprachigen Kirchenrechtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, St. Ottilien 1999, 328. 

6 P. Gradauer, Das Kirchenrecht im Dienst der Seelsorge, in: ThPQ 125 (1977), 55-65, 57. 
7 Gradauer, Das Kirchenrecht 57. 
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Warum sind dem Phänomen Kır- den TUNASTOC des ec der
henrecht LUr wenige ugen, hren Kirche legt, indem die Lehre und
und Herzen zugeneigt? Warum wird el menschliche an über-
echt der IC immer wieder oibt (Mt /  J 18,18)? Zusammen-
als egensatz Freiheit, 1€e! und assend ist dieser prinzipie. rechts-
Barmherzigkeit gesehen und deshalb feindlichen entgegenzuhalten:
zumeiıst als Zwangsjacke der and „Das Wesen der IC ist nıicht LIULT:
der ächtigen Statt als Schutzmante gefährdet Urc Paragraphen, sondern
für Frieden und Freiheit empfunden? auch durch eiıne Schutzlosigkeit, die
Warum werden kirchenrechtliche Vor- S1e der ur und dem eileDen der

Parteijien aussetz er dar die Beto-schriften und pastorales
einander gegenübergestellt? ehrere, Nun der Spiritualität auch3 azu

unterschiedliche und voneınan- missbraucht werden, anstehende Fra-
der unabhängige TUnN! sind erfür gCn des Rechtes beziehungsweise der
ausschlaggebend: renals theologisch UNANSCIHHNCS-
kın erster Grund ist die grundsätzliche SEeMN bezeichnen. einer rche,

die sich als sakramentales MiteinanderAblehnung VO  5 ec insgesamt. Oft-
mals WIT! der IC jede Form VO  - VO  5 göttlichem und menschlichem Ele-
ec abgele mıit dem Hınweils auf ment verste. hat sowohl der geistlich-
das 1Dlısche Wort, ass der Geist Got- theologische 1C wI1e auch der
tes weht, 111 (Joh 3,8) und SE1- ziologisch-juridische 1C sSeın ec
L1IET Entfaltung nicht durch rechtliche Und das ec INUSS en Seiten g_
Vorschriften behindert werden dürfe.? recCc werden.“
Was ist dieser Grundhaltung Eın zweıter Grund liegt der Ver-
sagen? Es sind einıge ückfragen schiebung der Sachprobleme auf die

echtliche ene Kirchenrechtlichetellen, die eıne plausiblen
Antworten gibt, nämlich Nach wel- Vorsc  en werden oft als unden-
chen Krıtierien ist der e1s5 Gottes VO: bock und Prügelknabe für das
Zeitgeist der VO:  5 menschlichem E1- terstehende auDens- und ehrgebäu-
gensinn unterscheiden? Wie iıst der de der katholischen Kirche erge-
efahr entgegenzuwirken, ass unter „Vieles, Was Erschei-
Berufung auf den Heiligen Geist jede nungsbi der IC Anstof(d(s erreg(t,
logische und achlich egründete Ar- WIN nicht der Dogmatık und dem
gumentatıon abgele wird, doch arauf gründenden hierarchischen
der ensch auch und gerade dann 5System [angelastet], sondern dem KI1r-
Zu en und rteılen aufgerufen chenrec der konkreten Rechts-
lst, WEe' Giott spricht?? Und gestalt der Kirche glaubt sich
WI1e sind jene biblischen Zeugnisse stoßen dürfen, nicht jedoch der

'7ibewerten, denen Jesus Christus eologie, welche S1e hervorbringt.

Vgl Potz, Die e  4 kirchenrechtlicher Normen, Wien 1978, 160.
Vgl Heinzmann, Widerspruch als Loyalität. Gegen die esignation der rche, Zwischen
Loyalität und Widerspruch. Christsein mıit der Kirche, hg Gründel Ü Regensburg 1993,
9/-116,

10  ) B.Körner, Das Papstamt römisch-katholischer Perspektive. Grundentscheide Spielräume
Chancen, Papstamt. Hoffnung, Chance, Argernis, hg. Hell und Lies, Innsbruck 2000,
147-166, 165

11 eumann, Vorwort seinem Lehrbuch: Grundriss des katholischen Kirchenrechts, Darmstadt
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ge: Warum sind dem Phänomen Kir­
chenrecht nur wenige Augen, Ohren 
und Herzen zugeneigt? Warum wird 
Recht in der Kirche immer wieder 
als Gegensatz zu Freiheit, Liebe und 
Barmherzigkeit gesehen und deshalb 
zumeist als Zwangsjacke in der Hand 
der Mächtigen statt als Schutzmantel 
für Frieden und Freiheit empfunden? 
Warum werden kirchenrechtliche Vor­
schriften und pastorales Handeln 
einander gegenübergestellt? Mehrere, 
ganz unterschiedliche und voneinan­
der unabhängige Gründe sind hierfür 
ausschlaggebend: 
Ein erster Grund ist die grundsätzliche 
Ablehnung von Recht insgesamt. Oft­
mals wird in der Kirche jede Form von 
Recht abgelehnt mit dem Hinweis auf 
das biblische Wort, dass der Geist Got­
tes weht, wo er will Goh 3,8) und in sei­
ner Entfaltung nicht durch rechtliche 
Vorschriften behindert werden dürfe.8 

Was ist zu dieser Grundhaltung zu 
sagen? Es sind einige Rückfragen zu 
stellen, für die es keine plausiblen 
Antworten gibt, nämlich: Nach wel­
chen Kritierien ist der Geist Gottes vom 
Zeitgeist oder von menschlichem Ei­
gensinn zu unterscheiden? Wie ist der 
Gefahr entgegenzuwirken, dass unter 
Berufung auf den Heiligen Geist jede 
logische und sachlich begründete Ar­
gumentation abgelehnt wird, wo doch 
der Mensch auch und gerade dann 
zum Denken und Urteilen aufgerufen 
ist, wenn Gott zu ihm sprichtr Und 
wie sind jene biblischen Zeugnisse 
zu bewerten, in denen Jesus Christus 
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den Grundstock des Rechts in der 
Kirche legt, indem er die Lehre und 
Leitung in menschliche Hände über­
gibt (Mt 16,18f; 18,18)? Zusammen­
fassend ist dieser prinzipiell rechts­
feindlichen Haltung entgegenzuhalten: 
"Das Wesen der Kirche ist nicht nur 
gefährdet durch Paragraphen, sondern 
auch durch eine Schutzlosigkeit, die 
sie der Willkür und dem Belieben der 
Parteien aussetzt. Daher "darf die Beto­
nung der Spiritualität auch nicht dazu 
missbraucht werden, anstehende Fra­
gen des Rechtes beziehungsweise der 
Strukturen als theologisch unangemes­
sen zu bezeichnen. In einer Kirche, 
die sich als sakramentales Miteinander 
von göttlichem und menschlichem Ele­
ment versteht, hat sowohl der geistlich­
theologische Blick wie auch der so­
ziologisch-juridische Blick sein Recht. 
Und das Recht muss allen Seiten ge­
recht werden." 10 

Ein zweiter Grund liegt in der Ver­
schiebung der Sachprobleme auf die 
rechtliche Ebene. Kirchenrechtliche 
Vorschriften werden oft als Sünden­
bock und Prügelknabe für das dahin­
terstehende Glaubens- und Lehrgebäu­
de de~ katholischen Kirche herge­
nommen. "Vieles, was am Erschei­
nungsbild der Kirche Anstoß erregt, 
[wird] nicht der Dogmatik und dem 
darauf gründenden hierarchischen 
System [angelastet], sondern dem Kir­
chenrecht... An der konkreten Rechts­
gestalt der Kirche glaubt man sich 
stoßen zu dürfen, nicht jedoch an der 
Ideologie, welche sie hervorbringt." 11 

8 Vgl. R. Potz, Die Geltung kirchenrechtlicher Normen, Wien 1978, 160. 
• Vgl. R. Heinzmann, Widerspruch als Loyalität. Gegen die Resignation in der Kirche, in: Zwischen 

Loyalität und Widerspruch. Christsein mit der Kirche, hg. v. J. Gründel u.a., Regensburg 1993, 
97-116,103. 

10 RKörner, Das Papstamt aus römisch-katholi~cher Perspektive. Grundentscheide - Spielräume -
Chancen, in: Papstamt. Hoffnung, Chance, Argernis, hg. v. S. Hell und L. Lies, Irmsbruck 2000, 
147-166,165. 

11 J" Neumann, Vorwort zu seinem Lehrbuch: Grundriss des katholischen Kirchenrechts, Darmstadt 
1981. 
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SO gesehen Sind kirchenrec  iıche Vor- nicht das Primäre, _ Ursache, -10)8 5
chriften jel Öfter als vermute pfer dern vielmehr das ekKkundare, olge
und nicht Täter.!* Klassische Beispiele einer zumindes lebendigen Rechts-
erfür sind die beiden Glaubenssätze ordnung.'“ emzufolge kann und darf
VO  S der nfe  arkeı des Papstes 1mM rechtliches Handeln auch nicht auf
ehren und der Unauflöslichkeit der Buchstabengerechtigkeit und Gesetzes-
Ehe, die ımmer wieder nmut hervor- gehorsam reduziert werden; echtli-
rufen. Dieser reagiert sich der kir- ches andeln verlangt vielmehr, nicht
chenrechtlichen Konkretisierung dieser LLUT auf den Oortau: eines Gesetzes
Glaubenssätze ab, STa deren theolo- achten, sondern mıiıt VO  5 überge-
gisch-dogmatische Grundlagen An- ordneten Rechtsprinzipien wWwWI1e Gerech-
griff nehmen. Müsste Kirchenrecht tigkeit, Rechtssicherheit und weck-
nicht oft als auernopfer der eolo- mäfßigkeit den Sinn des Gesetzes auf
gıe herhalten, onNnnte auch se1Ne e1- die konkrete Situation anzuwenden.
gentliche Funktion deutlicher erkannt Nur unter eachtung VO  5 übergeord-
werden. neten Rechtsprinzipien kann ermie-
iınen dritten Grund stellt die atsache den werden, W as bereits ühen
dar, ass ec der IC vlieliac. römischen ec den Grundsatz

einem verkürzten Sinn verstanden, gekleide worden ist Summum IUS est
INMNMM. INIUF10 höchstes ec istinterpretiert und angewendet wird.

Und arın leg die Hauptge- höchste Ungerechtigkeit.” Und LLIUT

für jedes ec und insbesondere also LIUT mıiıt VO  = übergeordneten
das ec der Kirche Ausmafs Rechtsprinzipien, kann die Rechtsord-

und Auswirkungen solcher Verkür- IU den Anforderungen des Lebens
werden vieltac unterschätrzt. entsprechend fortentwickelt werden.

Im TUun: SCHOMUNEN SiNnd S1€e nam- Schlieflich kann auch LU eceine
lich die Hauptursache für die Skepsis, lebendige Ordnung bleiben, die
Ablehnung und Gleichgültigkeit, die Dienst des Menschen STE und nicht
jedem Recht und erst rec dem eCc umgekehrt den Menschen ihrem

Diener machtder IC entgegengebracht WEeTI-
den Wann ist eine Verkürzung des Eine weıtere rechtliche Verkürzung
Rechts gegeben? umındes Zzwel Ver- ist die Handhabung des Kirchenrechts

als das ec einer rein innerweltlichenkürzungen eten immer wieder auf:
a) Eine mafßgebliche erkürzung VO  . Rechtsgemeinschaft. och CNhen-
ec stellt die mange  e Unterschei- recht ıst mehr als eiInNne LLIUT menschliche
dung zwiıischen ec und Gesetz dar. Gemeinschaftsordnung; steht auch
ec wird oft aCc mıt Gesetz und VOT em Dienst der kirchli-
gleichgesetzt. Doch Z.UI11 ec gehört chen eilssendung.
mehr als 11UT das Gesetz; „Gesetze Dieser Doppelcharakter VO  . Kirche
SIn nicht das ec sSschiec wird aber bei der Interpretation und
sondern se1ine vornehmliche FErkennt- Anwendung der kirchlichen Gesetze
nisquelle*.' Ferner Sind auch Gesetze oft ausgeblendet; Kirchenrecht wird

Vgl Potz, Die eltun 163
13 üller, Der Rechtsbegriff Kirchenrecht 306
14 Vgl eb  . 309f.
15 Vgl Cicero, De officis L,
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So gesehen sind kirchenrechtliche Vor­
schriften viel öfter als vermutet Opfer 
und nicht Täter. t2 Klassische Beispiele 
hierfür sind die beiden Glaubenssätze 
von der Unfehlbarkeit des Papstes im 
Lehren und der Unauflöslichkeit der 
Ehe, die immer wieder Unmut hervor­
rufen. Dieser reagiert sich an der kir­
chenrechtlichen Konkretisierung dieser 
Glaubenssätze ab, statt deren theolo­
gisch-dogmatische Grundlagen in An­
griff zu nehmen. Müsste Kirchenrecht 
nicht so oft als Bauernopfer der Theolo­
gie herhalten, könnte auch seine ei­
gentliche Funktion deutlicher erkannt 
werden. 
Einen dritten Grund stellt die Tatsache 
dar, dass Recht in der Kirche vielfach 
in einem verkürzten Sinn verstanden, 
interpretiert und angewendet wird. 
Und genau darin liegt die Hauptge­
fahr für jedes Recht und insbesondere 
für das Recht in der Kirche. Ausmaß 
und Auswirkungen solcher Verkür­
zungen werden vielfach unterschätzt. 
Im Grunde genommen sind sie näm­
lich die Hauptursache für die Skepsis, 
Ablehnung und Gleichgültigkeit, die 
jedem Recht und erst recht dem Recht 
in der Kirche entgegengebracht wer­
den. Wann ist eine Verkürzung des 
Rechts gegeben? Zumindest zwei Ver­
kürzungen treten immer wieder auf: 
a) Eine maßgebliche Verkürzung von 
Recht stellt die mangelnde Unterschei­
dung zwischen Recht und Gesetz dar. 
Recht wird oft einfach mit Gesetz 
gleichgesetzt. Doch zum Recht gehört 
mehr als nur das Gesetz; "Gesetze 
[sind] nicht das Recht schlechthin ... , 
sondern seine vornehmliche Erkennt­
nisquelle".t3 Ferner sind auch Gesetze 

12 Vgl. Patz, Die Geltung 163. 
13 Müller, Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht 306. 
14 Vgl. ebd. 309f. 
15 Vgl. Cicero, De officiis I, 33. 

365 

nicht das Primäre, nicht Ursache, son­
dern vielmehr das Sekundäre, Folge 
einer - zumindest lebendigen - Rechts­
ordnung.t4 Demzufolge kann und darf 
rechtliches Handeln auch nicht nur auf 
Buchstabengerechtigkeit und Gesetzes­
gehorsam reduziert werden; rechtli­
ches Handeln verlangt vielmehr, nicht 
nur auf den Wortlaut eines Gesetzes zu 
achten, sondern mit Hilfe von überge­
ordneten Rechtsprinzipien wie Gerech­
tigkeit, Rechtssicherheit und Zweck­
mäßigkeit den Sinn des Gesetzes auf 
die konkrete Situation anzuwenden. 
Nur unter Beachtung von übergeord­
neten Rechtsprinzipien kann vermie­
den werden, was bereits im frühen 
römischen Recht in den Grundsatz 
gekleidet worden ist: Summum ius est 
summa iniuria - höchstes Recht ist 
höchste Ungerechtigkeit.15 Und nur so, 
also nur mit Hilfe von übergeordneten 
Rechtsprinzipien, kann die Rechtsord­
nung den Anforderungen des Lebens 
entsprechend fortentwickelt werden. 
Schließlich kann auch nur so Recht eine 
lebendige Ordnung bleiben, die im 
Dienst des Menschen steht und nicht 
umgekehrt den Menschen zu ihrem 
Diener macht. 
b) Eine weitere rechtliche Verkürzung 
ist die Handhabung des Kirchenrechts 
als das Recht einer rein innerweltlichen 
Rechtsgemeinschaft. Doch Kirchen­
recht ist mehr als eine nur menschliche 
Gemeinschaftsordnung; es steht auch 
und vor allem im Dienst der kirchli­
chen Heilssendung. 
Dieser Doppelcharakter von Kirche 
wird aber bei der Interpretation und 
Anwendung der kirchlichen Gesetze 
oft ausgeblendet; Kirchenrecht wird 
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wW1e jede andere Rechtsor  ung Vel- Dienst Stehenden notwendig SIN / 16
standen, ausgelegt und angewendet, theologisc wichtiger als die Einzel-
endie notwendige Überprüfung OTII11 aus dem Verkündigungsrecht,
der kirchlichen Rechtsnormen auf ihre derzufolge „ZUT Predigt VOIL Ordens-
theologische Legitimität unterlassen leuten ihren Kirchen der apellen
WIrd, das hei(ßt werden weder die366  Demel/Schutzmantel oder Zwangsjacke?  wie jede andere Rechtsordnung ver-  Dienst Stehenden notwendig sind”®,  standen, ausgelegt und angewendet,  theologisch wichtiger als die Einzel-  während die notwendige Überprüfung  norm aus dem Verkündigungsrecht,  der kirchlichen Rechtsnormen auf ihre  dérzufolge „zur Predigt vor Ordens-  theologische Legitimität unterlassen  leuten in ihren Kirchen oder Kapellen  wird, das heißt es werden weder die  ... die Erlaubnis des nach Maßgabe der  theologischen Grundlagen noch die  Konstitutionen zuständigen Oberen  theologischen Grenzen der kirchlichen  erforderlich [ist]‘”. Generell ist aber  festzuhalten: Nur wenn die kirchlichen  Rechtsnormen aufgezeigt. Doch kann  die Eigenart des Kirchenrechts nur  Gesetze kontinuierlich im größeren  dann zum Tragen kommen, wenn stets  Zusammenhang der Sendung der Kir-  danach gefragt wird, welches theolo-  che gestellt und auf ihre theologische  gische Anliegen hinter den Rechtsbe-  Sinnhaftigkeit hin überprüft werden,  stimmungen steht und ob dieses theo-  ist Recht nicht primär ein rekonstru-  logische Anliegen durch die konkreten  ijerendes, sondern auch ein gestalten-  Rechtsnormen hinreichend zum Tra-  des Element,'® hinkt Recht nicht nur  gen kommt oder ob diese oder jene  der Wirklichkeit hinterher, sondern  Rechtsnorm im Interesse der Theologie  kann auch den Lebensprozess der Kir-  verändert werden muss.  Natürlich  che aktiv mitvollziehen und Entwick-  müssen solche Überlegungen nicht bei  lungen in der Kirche aktiv mittragen.”  jedem kirchlichen Lebensbereich im  Nur durch die theologische Überprü-  gleichen Ausmaß angewendet werden  fung kann sichergestellt werden, dass  und auch nicht bei jeder Einzelnorm  alle kirchlichen Gesetze wenigstens  erfolgen. Hier gibt es eindeutig ein  mittelbar im Dienst an der Sendung  qualitatives Gefälle. Das zeigen fol-  der Kirche stehen und nicht zu einer  gende Beispiele: So ist etwa das kirch-  unsachgemäßen Verrechtlichung des  liche Verfassungs-, Verkündigungs-  kirchlichen Lebens beitragen.”  und Sakramentenrecht  wesentlich  mehr auf seine theologischen Grund-  Wo eine Dauerkrise gegeben ist, be-  lagen und Grenzen zu befragen als  steht auch die Chance, Kriterien zu  etwa das kirchliche Vermögens- und  entwickeln und Voraussetzungen zu  Prozessrecht. Andererseits ist zum Bei-  schaffen, um diese zu bewältigen.  spiel die vermögensrechtliche Grund-  norm, dass alle Gläubigen „verpflichtet  4. Rahmenbedingungen für ein  sind, für die Erfordernisse der Kirche  Kirchenrecht als Hilfe für  den Glauben  Beiträge zu leisten, damit ihr die Mittel  zur Verfügung stehen, die für den  Sinn und Zweck eines kirchlichen Ge-  Gottesdienst, die Werke des Apostolats  und der Caritas sowie für einen an-  setzes ist es, allen Gliedern der Kirche  gemessenen Unterhalt der in ihrem  in verbindlicher Weise mitzuteilen,  % c 2228 1 iVm. c. 1261 8 2 CIC (= Codex Iuris Canonici; Kirchliches Gesetzbuch aus dem Jahr 1983).  7 c. 765 CIC.  ® Potz, Die Geltung, 268.  » Vgl. H. Müller, Das Gesetz in der Kirche ‚zwischen‘ amtlichem Anspruch und konkretem Vollzug —  Annahme und Ablehnung universalkirchlicher Gesetze als Anfrage an die Kirchenrechtswissen-  schaft, München 1978, 4f.  » Vgl. Müller, Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht 330.die Erlaubnis des ach Mafsgabe der
theologischen rundlagen och die Konstitutionen zuständigen Oberen
theologischen Grenzen der kirchlichen erforderlich list] ! Generell ist aber

festz  en Nur We die kirchlichenRechtsnormen aufgezeigt. och kann
die Eigenar des Kirchenrechts 1L1L1UT Gesetze kontinuierlich 1M größeren
dann Z7U Iragen kommen, WE STEeTSsS Zusammenhang der Sendung der Kır-
anac gefragt wird, welches theolo- che gestellt und auf inre theologische
gische legen hinter den echNtsbe- innhaftigkeit überprüft werden,
stiıimmungen STEe und ob dieses theo- ist ec nicht primär eın rekonstru-
ogische Anliegen Urc die konkreten jerendes, sondern auch eın gestalten-
Rechtsnormen eichen! Ira- des Element,'®* 3  gn ec nicht 1LL1UTX

SCn kommt der ob diese der jene der Wirklic  eıt hinterher, sondern
Rechtsnorm 1mM Interesse der eologie kann auch den Lebensprozess der Kir-
verändert werden 1I1LUSS Natürlich che aktıv mıtvo.  J1ehen und Entwick-
mMuUusSsen solche Überlegungen nicht bei ungen der TYC 1V mittragen.”
jedem CAlıiıchen Lebensbereich Nur Urc die theologische UÜberprü-
gleichen Ausmaf{fs angewendet werden fung kann sichergestellt werden, ass
und auch nicht bei jeder Einzelnorm alle kirchlichen Gesetze wenigstens
erfolgen. Hier xibt 65 eindeutig eın muiıttelbar 1mM Dienst der Sendung
qualitatives Gefälle Das zeigen fol- der IC stehen und nıicht einer
gende Beispiele: So ist EIW. das irch- unsachgemäßen Verrechtlichung des
1C Verfassungs-, Verkündigungs- TC  en Lebens beitragen.“
und Sakramentenrecht wesentlich
mehr auf se1iNe theologischen rtTund- Wo eine Dauerkrise gegeben ist, be-
agen und Grenzen efragen als STEe auch die ance, Kriterien
etwa das kirchliche Vermögens- und en  1C un Voraussetzungen
Prozessrecht. Andererseits ist ZU Bei- schaffen, diese bewältigen.
spie. die vermögensrechtliche rund-
HOT, ass alle Gläubigen „verpflichtet Rahmenbedingungen für eın
SiNnd, die rfordernisse der Kirche Kırchenrecht als für

den GlaubenBeiträge leisten, damit die
ZUT erfügung stehen, die für den

Sinn und WecCc eiınes kirchlichen Ge-Gottesdienst, die er des Apostolats
und der Carıtas SOWI1E für einen setzes 1st eS5, en Giliedern der IC
SCHESSCHEN Unterhalt der ihrem verbindlicher Weise mitzuteilen,

16 1iVm. 1261 CIC eX lurıs Canonici; Kirchliches Gesetzbuch aus dem Jahr
17 765 CIC
18 Potz, Die Geltung, 268

Vgl üller, Das (G‚esetz In der Kirche ‚zwischen‘ amtlıchem NSpruc und konkretem Vollzug
Annahme und Ablehnung universalkirchlicher Gesetze als Anfrage die Kirchenrechtswissen-
schaft, üunchen 1978, 4f.

20 Vgl üller, Der Rechtsbegriff Kirchenrecht 330)
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wie jede andere Rechtsordnung ver­
standen, ausgelegt und angewendet, 
während die notwendige Überprüfung 
der kirchlichen Rechtsnormen auf ihre 
theologische Legitimität unterlassen 
wird, das heißt es werden weder die 
theologischen Grundlagen noch die 
theologischen Grenzen der kirchlichen 
Rechtsnormen aufgezeigt. Doch kann 
die Eigenart des Kirchenrechts nur 
dann zum Tragen kommen, wenn stets 
danach gefragt wird, welches theolo­
gische Anliegen hinter den Rechtsbe­
stimmungen steht und ob dieses theo­
logische Anliegen durch die konkreten 
Rechtsnormen hinreichend zum Tra­
gen kommt oder ob diese oder jene 
Rechtsnorm im Interesse der Theologie 
verändert werden muss. Natürlich 
müssen solche Überlegungen nicht bei 
jedem kirchlichen Lebensbereich im 
gleichen Ausmaß angewendet werden 
und auch nicht bei jeder Einzelnorm 
erfolgen. Hier gibt es eindeutig ein 
qualitatives Gefälle. Das zeigen fol­
gende Beispiele: So ist etwa das kirch­
liche Verfassungs-, Verkündigungs­
und Sakramentenrecht wesentlich 
mehr auf seine theologischen Grund­
lagen und Grenzen zu befragen als 
etwa das kirchliche Vermögens- und 
Prozessrecht. Andererseits ist zum Bei­
spiel die vermögensrechtliche Grund­
norm, dass alle Gläubigen "verpflichtet 
sind, für die Erfordernisse der Kirche 
Beiträge zu leisten, damit ihr die Mittel 
zur Verfügung stehen, die für den 
Gottesdienst, die Werke des Apostolats 
und der Caritas sowie für einen an­
gemessenen Unterhalt der in ihrem 
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Dienst Stehenden notwendig sind/ 16, 

theologisch wichtiger als die Einzel­
norm aus dem Verkündigungsrecht, 
derzufolge "zur Predigt vor Ordens­
leuten in ihren Kirchen oder Kapellen 
... die Erlaubnis des nach Maßgabe der 
Konstitutionen zuständigen Oberen 
erforderlich [ist] 11 17. Generell ist aber 
festzuhalten: Nur wenn die kirchlichen 
Gesetze kontinuierlich im größeren 
Zusammenhang der Sendung der Kir­
che gestellt und auf ihre theologische 
Sinnhaftigkeit hin überprüft werden, 
ist Recht nicht primär ein rekonstru­
ierendes, sondern auch ein gestalten­
des Element,18 hinkt Recht nicht nur 
der Wirklichkeit hinterher, sondern 
kann auch den Lebensprozess der Kir­
che aktiv mitvollziehen und Entwick­
lungen in der Kirche aktiv mittragen.19 

Nur durch die theologische Überprü­
fung kann sichergestellt werden, dass 
alle kirchlichen Gesetze wenigstens 
mittelbar im Dienst an der Sendung 
der Kirche stehen und nicht zu einer 
unsachgemäßen Verrechtlichung des 
kirchlichen Lebens beitragen.20 

Wo eine Dauerkrise gegeben ist, be­
steht auch die Chance, Kriterien zu 
entwickeln und Voraussetzungen zu 
schaffen, um diese zu bewältigen. 

4. Rahmenbedingungen für ein 
Kirchenrecht als Hilfe für 
den Glauben 

Sinn und Zweck eines kirchlichen Ge­
setzes ist es, allen Gliedern der Kirche 
in verbindlicher Weise mitzuteilen, 

\6 c. 222 § 1 iVm. c. 1261 § 2 CIC (= Codex Iuris Canonici; Kirchliches Gesetzbuch aus dem Jahr 1983). 
\7 c. 765 CIe. 
\8 Potz, Die Geltung, 268. 
\9 Vgl. H. Müller, Das Gesetz in der Kirche ,zwischen' amtlichem Anspruch und konkretem Vollzug­

Annahme und Ablehnung universalkirchlicher Gesetze als Anfrage an die Kirchenrechtswissen­
schaft, München 1978, 4f. 

20 Vgl. Müller, Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht 330. 
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durch welches Verhalten S1Ce 1ın der Barmherzigkeit ohne ec ist Anar-
ege der Auferbauung der kirchlichen chie und Willkür”.» Das heißt also:
emeinschaft dienen beziehungsweise ec und Barmherzigkeit eziehungs-
schaden.? atsache ist aber, ass diese welse 1e gehörenT,weder
posiıtıve Funktion VO.:  a irchlichen Ge- das eine och das andere für sich eın
setzen LUr sehr selten erkannt WIrd; die SCHOINIMEN kann dem Menschen g_
me1lsten kirchenrechtlichen OFrSC.  1f- recht werden. Diese posıtıve Grundhal-
ten werden oft gerade nicht als ZUIN Phänomen des Rechts ist die
ZUT Auferbauung der kirchlichen Ge- Voraussetzung für alle weıteren Rah-
melınscha gesehen, sondern als arr menbedingungen.
und unflexibel empfunden, als lebens- einem zwelıten Schritt ist sowohl VO  5
fern und „unfähig, den vielfältigen, den irchlichen Amtsträgern wI1ie auch
höchst unterschiedlichen Situationen VO  5 en Gläubigen jel stärker als bis-
und der konkreten Lebenswirklichkeit her die katholische TrTe VO lau-
gerecht werden“”.* Um diese Kluft benssinn des Gottesvolkes (Lu-
zwischen Zielvorgabe und Ergebnis Inell Gentium 12) auch 1im Rechtsleben
überwinden, Sind mehrere aktoren der IC. anzuwenden. Denn die JTat-
notwendig, die alle miteinander 1n Ver- sache, ass keineswegs ur die kirchli-

che Autorität mıiıt dem e1s5 derindung stehen:
einem ersten chri mussen die be- heitsfindung begabt ist, sondern alle

Gilieder der Kirche unter der Ver-j1ebten Gegensätze überwunden WEel-

den, wonach ©S entweder eıINne Liebes- heißung dieses Geistes stehen, I1LUSS$S5
der Rechtskirche gibt, wonach ent- für das Rechtsleben der atholischen
weder aus Ba  erzigkeit oc}er ach IC zumiıindest zwel Konsequenzen
dem Gesetz, entweder aus Überzeu- en

Zum einen können und dürfen irch-der aus Gehorsam gehandelt
wird. Denn das Gegenteil VO  > Rechts- 1C Gesetze nicht 1m Alleingang VOINl
kirche ist Nn1ıC die Liebes-, sondern die ben ach unten erlassen werden, SOMN-

Unrechts.  che, das Gegenteil VO:  a} Ge- dern 1Ur Rückbindung die Über-
Setz nicht die Barmherzigkeit, sondern ZEUSUNG und das gelebte ec der
die Willkür. Dass 1e und ec. kirchlichen Gemeinschaft Zum ande-
Gesetz und Barmherzigkeit eine Ge- ren en die Gläubigen das ec und
gensatze Sind, sondern vielmehr die1siıch nicht einfach blind den
sammengehören, hat schon Ihomas VO  5 der kirchlichen Autorität angeord-
VOoImn Aquıin der treffenden Sentenz neten Gesetzen unterwerfen, SONMN-

dern diese einem ktiven Akt derZum USdTUuC gebracht: „Re und
Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Einsicht das eDotene anzuerken-

nell und verantwortetem GehorsamGrausamkeit!” Allerdings bleibt Tho-
VO.  = Aquin bei dieser Aussage befolgen oder ach kritischer DPrü-

nicht stehen, sondern fährt fort „Aber fung aus Überzeugung eziehungs-

21 Vgl üller, Das Gesetz der Kirche
22 sper, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Überlegungen ıner Applikationstheorie chen-

rechtlicher Normen, lustitia carıtate. Rössler, ng UZa, Weiß, Frankfurt 1997,
59—66,
Ihomas VO!]  - Aquin seinem Kommentar ZU Matthäusevangelium 5,
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durch welches Verhalten sie in der 
Regel der Auferbauung der kirchlichen 
Gemeinschaft dienen beziehungsweise 
schaden.2! Tatsache ist aber, dass diese 
positive Funktion von kirchlichen Ge­
setzen nur sehr selten erkannt wird; die 
meisten kirchenrechtlichen Vorschrif­
ten werden oft gerade nicht als Hilfe 
zur Auferbauung der kirchlichen Ge­
meinschaft gesehen, sondern als starr 
und unflexibel empfunden, als lebens­
fern und "unfähig, den vielfältigen, 
höchst unterschiedlichen Situationen 
und der konkreten Lebenswirklichkeit 
gerecht zu werden lJ

• 22 Um diese Kluft 
zwischen Zielvorgabe und Ergebnis zu 
überwinden, sind mehrere Faktoren 
notwendig, die alle miteinander in Ver­
bindung stehen: 
In einem ersten Schritt müssen die be­
liebten Gegensätze überwunden wer­
den, wonach es entweder eine Liebes­
oder Rechtskirche gibt, wonach ent­
weder aus Barmherzigkeit oder nach 
dem Gesetz, entweder aus Überzeu­
gung oder aus Gehorsam gehandelt 
wird. Denn das Gegenteil von Rechts­
kirche ist nicht die Liebes-, sondern die 
Unrechtskirche, das Gegenteil von Ge­
setz nicht die Barmherzigkeit, sondern 
die Willkür. Dass Liebe und Recht, 
Gesetz und Barmherzigkeit keine Ge­
gensätze sind, sondern vielmehr zu­
sammengehören, hat schon Thomas 
von Aquin in der treffenden Sentenz 
zum Ausdruck gebracht: "Recht und 
Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist 
Grausamkeit!" Allerdings bleibt Tho­
mas von Aquin bei dieser Aussage 
nicht stehen, sondern fährt fort: "Aber 

21 Vgl. Müller, Das Gesetz in der Kirche 9. .. 
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Barmherzigkeit ohne Recht ist Anar­
chie und WillkürlJ

• 23 Das heißt also: 
Recht und Barmherzigkeit beziehungs­
weise Liebe gehören zusammen, weder 
das eine noch das andere für sich allein 
genommen kann dem Menschen ge­
recht werden. Diese positive Grundhal­
tung zum Phänomen des Rechts ist die 
Voraussetzung für alle weiteren Rah­
menbedingungen. 
In einem zweiten Schritt ist sowohl von 
den kirchlichen Amtsträgern wie auch 
von allen Gläubigen viel stärker als bis­
her die katholische Lehre vom Glau­
benssinn des ganzen Gottesvolkes (Lu­
men Gentium 12) auch im Rechtsleben 
der Kirche anzuwenden. Denn die Tat­
sache, dass keineswegs nur die kirchli­
che Autorität mit dem Geist der Wahr­
heitsfindung begabt ist, sondern alle 
Glieder der Kirche unter der Ver­
heißung dieses Geistes stehen, muss 
für das Rechtsleben in der katholischen 
Kirche zumindest zwei Konsequenzen 
haben: 
Zum einen können und dürfen kirch­
liche Gesetze nicht im Alleingang von 
oben nach unten erlassen werden, son­
dern nur in Rückbindung an die Über­
zeugung und das gelebte Recht der 
kirchlichen Gemeinschaft. Zum ande­
ren haben die Gläubigen das Recht und 
die Pflicht, sich nicht einfach blind den 
von der kirchlichen Autorität angeord­
neten Gesetzen zu unterwerfen, son­
dern diese in einem aktiven Akt der 
Einsicht in das Gebotene anzuerken­
nen und in verantwortetem Gehorsam 
zu befolgen oder nach kritischer Prü­
fung aus Überzeugung beziehungs-

22 W. Kasper, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Uberlegungen zu einer Applikationstheorie kirchen­
rechtlicher Normen, in: Iustitia in caritate. FS E. Röss!er, hg. v. R. Puza/A. Weiß, Frankfurt a. M. 1997, 
59-66,59. 

" Thomas von Aquin in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium 5,7. 
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welse verantwortetem Ungehorsam christlichen Volkes übereinstimmt,
bzule  en 24 kın recht verstandener ass S1e nıicht eine ZUTFLC Verwirk-
Rechtsgehorsam edeute sSOomıIt nicht lichung der CAlıchen Zielsetzung

darstellt. der Zurückweisung einesaCcC unkritische Annahme jeder
Vorschrift, sondern eine eative Aus- Gesetzes leg die Offentliche Erklä-
einandersetzung muıt der Vorschrift rungs, ass das Gesetz nicht jene Qua-
unter dem Aspekt der höheren Gerech- ıtäten besitzt, die ach der der
tigkeit. Voraussetzung dafür ıst atur- IC geltenden Rechtstheorie aus-

lich, ass der/die äubige „eiıne zeichnen so11.% 27
Ehrlicherweise IL1LUSS allerdings die-entsprechende el und Wahr-

ne.  ungsbereitschaft für das at], SCr Stelle e1n- und nachgehakt werden.
Was wirklich notwendig erscheint.“ » Denn dieses für das Rechtsleben nOT-
'erden demzufolge Gesetze nicht LIUT wendige wechselseitige Zusammen-
vereinzelt, sondern VO:  5 der Mehrheit spie. VO:  3 Autorität und Gemeinschaft
der Gemeinschaft befolgt der abge- der Gläubigen ist kirchlichen Ge-
lehnt, ist das als eiINe Art gelebter SETIZDUC kaum rechtlich abgesichert,
Rechtsakt verstehen, der Wesen sondern eın VO guten illen der
der IC als Gemeinschaft der Ge- Autorität abhängig. Überhaupt xibt
tauften muıt ureigenen Geistesgaben 1mM CNAlıchen Gesetzbuch keinerlei
gründet.“ der anders gesagt: Die Rechte die kirchliche Autori1tät,
ezeption eines Gesetzes ring „wirk- auf die siıch die Gemeinschaft der

die gemeinsame Überzeugung der der /die inzelne berufen könnte „Das
CNAlıchen Gemeinschaft ZUIN Aus- ware aber wichtig nicht 1Ur für den
druck, ass die erlassene OTIS! einzelnen, sondern auch für die Institu-
ihrer Zielsetzung entspricht. Umge- Hon elbst, ass s1e durch interne Kritik
kehrt ist aber auch die Ablehnung VOT rstarrung und Verknöcherung
eines Gesetzes als Ausdruck der gelst- EW. wird. Gerade die institutionell
lichen ompetenz des VO Charisma gesicherte Freiheit ermöglicht und för-
eliebpten Zeugnisses der kirchlichen dert die Kreativität der Mitglieder.
Gemeinschaft werten, als Ausdruck Lhese INST1L  onell verankerte Sicher-
dafür, ass die disziplinäre eisung, heit, nıiıcht auf den guten illen der
die CISANSCIL ist, nicht mıt den Lebens- Autoritätsträger angewlesen se1ın,
gewohnheıiten und Vorstellungen des ist eın Ziel des modernen Autono-

24 212 81 CIC, der VOIN der Gehorsamspflicht in der Kirche handelt, ist dementsprechend auch
nicht LIUTLr einfach VO'  5 der christlichen Gehorsamspflicht die Rede, sondern diıe Forderung nach dem
christlichen Gehorsam ist hier vielmehr verbunden muit dem Hinweis, diesen „Am Bewusstsein der
eigenen Verantwortung“ eisten. lamıt ist der15Gehorsam klar VO]  3 iınem blinden und
ZWUNSCNEN Gehorsam, VON ınem Kadavergehorsam abgegrenzt und als ein reifer eziehungs-
welse mündiger und vernünfti Gehorsam charakterisiert, der 1n Freiheit aNSCHOMM und Velr-
twortet wird. eıfe, Mündig e1it und Vernünftigkeit verlangen e1n erhebliches Ma(fl Urteils-
vermögen WIe uch Zivilcourage. Denn die Wahrnehmung der Verantwortung, das heißt
die gewissenhafte Prüfung ohne subjektive Überheblichkeit und voreilige Besserwisserel, kann
unter Umständen nicht dem gewünschten Gehorsam, sondern Gegenteil zZu ınem Ungehor-

Un! Widerstand führen; vgl Hilpert, Gehorsam. Theologisch-ethisch, LIhK) (1995),
36(0)— 362, 3262

Gründel, Autorität und Gehorsam. Theologisch-ethische Perspektiven mündigen Christseins,
Zwischen Loyalität und Widerspruch. Christsein mıit der Kirche, hg. Gründel U, Regensburg
1993, /3-96,
üller, Das Gesetz der Kirche Of

27 Ebd.
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weise verantwortetem Ungehorsam 
abzulehnen.24 Ein recht verstandener 
Rechtsgehorsam bedeutet somit nicht 
einfach unkritische Annahme jeder 
Vorschrift, sondern eine kreative Aus­
einandersetzung mit der Vorschrift 
unter dem Aspekt der höheren Gerech­
tigkeit. Voraussetzung dafür ist natür­
lich, dass der/die Gläubige "eine 
entsprechende Offenheit und Wahr­
nehmungsbereitschaft für das [hat], 
was wirklich notwendig erscheint."25 
Werden demzufolge Gesetze nicht nur 
vereinzelt, sondern von der Mehrheit 
der Gemeinschaft befolgt oder abge­
lehnt, ist das als eine Art gelebter 
Rechtsakt zu verstehen, der im Wesen 
der Kirche als Gemeinschaft der Ge­
tauften mit ureigenen Geistesgaben 
gründet. 26 Oder anders gesagt: Die 
Rezeption eines Gesetzes bringt "wirk­
sam die gemeinsame Überzeugung der 
kirchlichen Gemeinschaft zum Aus­
druck, dass die erlassene Vorschrift 
ihrer Zielsetzung entspricht. Umge­
kehrt ist aber auch die Ablehnung 
eines Gesetzes als Ausdruck der geist­
lichen Kompetenz des vom Charisma 
belebten Zeugnisses der kirchlichen 
Gemeinschaft zu werten, als Ausdruck 
dafür, dass die disziplinäre Weisung, 
die ergangen ist, nicht mit den Lebens­
gewohnheiten und Vorstellungen des 
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christlichen Volkes übereinstimmt, 
dass sie nicht eine Hilfe zur Verwirk­
lichung der kirchlichen Zielsetzung 
darstellt. In der Zurückweisung eines 
Gesetzes liegt die öffentliche Erklä­
rung, dass das Gesetz nicht jene Qua­
litäten besitzt, die es nach der in der 
Kirche geltenden Rechtstheorie aus­
zeichnen soll." 27 

Ehrlicherweise muss allerdings an die­
ser Stelle ein- und nachgehakt werden. 
Denn dieses für das Rechtsleben not­
wendige wechselseitige Zusammen­
spiel von Autorität und Gemeinschaft 
der Gläubigen ist im kirchlichen Ge­
setzbuch kaum rechtlich abgesichert, 
sondern allein vom .guten Willen der 
Autorität abhängig. Uberhaupt gibt es 
im kirchlichen Gesetzbuch keinerlei 
Rechte gegen die kirchliche Autorität, 
auf die sich die Gemeinschaft oder 
der / die Einzelne berufen könnte. "Das 
wäre aber wichtig nicht nur für den 
einzelnen, sondern auch für die Institu­
tion selbst, dass sie durch interne Kritik 
vor Erstarrung und Verknöcherung 
bewahrt wird. Gerade die institutionell 
gesicherte Freiheit ermöglicht und för­
dert die Kreativität der Mitglieder .... 
Diese institutionell verankerte Sicher­
heit, nicht auf den guten Willen der 
Autoritätsträger angewiesen zu sein, 
ist ein Ziel des modemen Autono-

24 In c. 212 § 1 CIe, der von der Gehorsamspflicht in der Kirche handelt, ist dementsprechend auch 
nicht nur einfach von der christlichen Gehorsamspflicht die Rede, sondern die Forderung nach dem 
christlichen Gehorsam ist hier vielmehr verbunden mit dem Hinweis, diesen "im Bewusstsein der 
eigenen Verantwortung" zu leisten. Damit ist der christliche Gehorsam klar von einern blinden und 
erzwungenen Gehorsam, von einern Kadavergehorsam abgegrenzt und als ein reifer beziehungs­
weise mündiger und vernünftiger Gehorsam charakterisiert, der in Freiheit angenommen und ver­
antwortet wird. Reife, Mündigkeit und Vernünftigkeit verlangen ein erhebliches Maß an Urteils­
vermögen wie auch an Zivilcourage. Denn ..die Wahrnehmung der Verantwortung, das heißt 
die gewissenhafte Prüfung ohne subjektive Uberheblichkeit und voreilige Besserwisserei, kann 
unter Umständen nicht zu dem gewünschten Gehorsam, sondern im Gegenteil zu einern Ungehor­
sam und Widerstand führen; vgl. K. Hilpert, Gehorsam. II. Theologisch-ethisch, in: LThK' 4 (1995), 
360- 362, 362. 

25 J. Gründel, Autorität und Gehorsam. Theologisch-ethische Perspektiven mündigen Christseins, in: 
Zwischen Loyalität und Widerspruch. Christsein mit der Kirche, hg. v. J. Gründel u.a., Regensburg 
1993,73-96,80. 

26 Müller, Das Gesetz in der Kirche 9f. 
27 Ebd.10. 
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miestrebens, egründe der Person- zelperson die Verpflichtungskraft eınes
würde. Es stünde der Kirche gut kirchlichen Gesetzes utfheben kann
solche ‚rechtsstaatlichen‘ Sicherungen Damuit aber die Dispens nicht IE
auch ihre eigene institutionelle Ver- kürlichen bevorzugungen führt, darf
fasstheit integrieren. ” Denn chlie{(s- 61e LLIUFr erteilt werden, WE S1e für das
ich iıst der Mut einem verantwor- geistliche Wohl der betroffenen Person

Ungehorsam notwendig, der notwendig oder förderlich erscheint
folgenden dritten ahmenbedin- beziehungsweise das en eines

gSung Rechnung tragen können. bestimmten Gesetzes dieser Person
In einem dritten Schritt sind die rel Unrecht, Schaden der eınen schweren
1SC kirchlichen Rechtsprinzipien acntel zufügen würde. Am häufigs-
der Dispens, der anonischen Billigkeit ten kommt die Dispens 1M Bereich des
und der Epikie ZUT Kenntnis neh- Eherechts VO  — beispielsweise die Dis-
I1NEeN un:! konsequent anzuwenden. Sie PCNS VO Ehehindernis des fehlenden
sSind elastische beziehungsweise dy- Mindestalters für eine kirchliche Ehe-
namische Rechtsprinzipien für jene schliefßung (c der Religionsver-
Situationen, denen die notwendiger- Schıede  eıt (C der der uts-
WEe1Ise aDpDstira und allgemein gültigen verwandtschaft ab dem dritten rad
Rechtsvorschriften mehr chaden als der Seitenlinie (c Die Dispens
nutzen beziehungsweise mehr Unge- bezieht sich ımmer auf das Zusammen-
rechtigkeiten als Gerechtigkeit ach wirken VO Amtsträger und einzelnem
sich ziehen. Mit ihrer soll jedem Gläubigen.
einzelnen Menschen selner Te-
ten Lebenssituation des Alltags nicht b) Die kanonische Billigkeit
Buchstabengerechtigkeit, sondern höÖ- Im Gegensatz Z.UXI Dispens 21Dt 1mM
ere Gerechtigkeit gewährt werden. CIC keinen eigenen SCber die
Was besagen diese Tel Prinzipien? kanonische Billigkeit aequıtas Ca1llO-

nica). S1ie wird arın LLUT verschiede-
() Die Dispens (CC 855—93 CIC) 1ien Stellen eingefordert, aber nıicht
Vom lateinischen erb „pendere‘ abge- erläutert.“* Die kanonische Billigkeit
leitet, gründet das Rechtsinstitut der hat nicht w1e die Dispens das Zusam-
Dispens auf der Vorstellung einer menwirken VO  - Amtsträger und e1in-
aage, ohl der aage der G‚Öttin zeiInem Gläubigen 1m 1C sondern
ustitıa Gerechtigkeit), die für den die Entscheidung des Amtsträgers. Sie
Menschen das Schicksal abwägt. Im ordert VO  5 ihm, bei der Rechtsfindung
geltenden ec g1bt eıinen eigenen und Rechtsanwendung die örtlichen,
SCber die Dispens, der die zeitlichen und persönlichen MStande
85—93 umfasst. Demzufolge beinhaltet der und des Einzelnen berücksich-
das Prinzıp der Dispens, ass die tigen, dem beziehungsweise der
zuständige kirchliche Autorität Gläubigen eine höhere als die reine
der ege. der Diözesanbischof, Aus- Buchstabengerechtigkeit wıderfahren

lassen. Bemerkenswerterweise wirdefällen der aps beziehungswei-
der Apostolische Stuhl) für e1iINe Eın- ın 221 als Grundrecht jedes, jeder

erber, utonomiestreben und Vorbehalte gegenüber titutionen, Zwischen Loyalität un:|
29 19, 122, 221 2I 271 3, 686 3I 702 2, 1148 3, 1446 2, 1/52 CIC

Widers ruch. Christsein mıiıt der Iche, hg Yunde: U.dA., Regensburg 1993, 5l-7/2,
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miestrebens, begründet in der Person­
würde. Es stünde der Kirche gut an, 
solche ,rechtsstaatlichen' Sicherungen 
auch in ihre eigene institutionelle Ver­
fasstheit zu integrieren."28 Denn schließ­
lich ist der Mut zu einem verantwor­
teten Ungehorsam notwendig, um der 
nun folgenden dritten Rahmenbedin­
gung Rechnung tragen zu können. 
In einem dritten Schritt sind die drei 
typisch kirchlichen Rechtsprinzipien 
der Dispens, der kanonischen Billigkeit 
und der Epikie zur Kenntnis zu neh­
men und konsequent anzuwenden. Sie 
sind elastische beziehungsweise dy­
namische Rechtsprinzipien für jene 
Situationen, in denen die notwendiger­
weise abstrakt und allgemein gültigen 
Rechtsvorschriften mehr schaden als 
nützen beziehungsweise mehr Unge­
rechtigkeiten als Gerechtigkeit nach 
sich ziehen. Mit ihrer Hilfe soll jedem 
einzelnen Menschen in seiner konkre­
ten Lebenssituation des Alltags nicht 
Buchstabengerechtigkeit, sondern hö­
here Gerechtigkeit gewährt werden. 
Was besagen diese drei Prinzipien? 

a) Die Dispens (cc. 85-93 CIe) 
Vom lateinischen Verb "pendere" abge­
leitet, gründet das Rechtsinstitut der 
Dispens auf der Vorstellung einer 
Waage, wohl der Waage der Göttin 
Iustitia (= Gerechtigkeit), die für den 
Menschen das Schicksal abwägt. Im 
geltenden Recht gibt es einen eigenen 
Abschnitt über die Dispens, der die cc. 
85-93 umfasst. Demzufolge beinhaltet 
das Prinzip der Dispens, dass die 
zuständige kirchliche Autorität (= in 
der Regel der Diözesanbischof, in Aus­
nahmefällen der Papst beziehungswei­
se der Apostolische Stuhl) für eine Ein-
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zelperson die Verpflichtungskraft eines 
kirchlichen Gesetzes aufheben kann. 
Damit aber die Dispens nicht zu will­
kürlichen Bevorzugungen führt, darf 
sie nur erteilt werden, wenn sie für das 
geistliche Wohl der betroffenen Person 
notwendig oder förderlich erscheint 
beziehungsweise das Einhalten eines 
bestimmten Gesetzes dieser Person 
Unrecht, Schaden oder einen schweren 
Nachteil zufügen würde. Am häufigs­
ten kommt die Dispens im Bereich des 
Eherechts vor: beispielsweise die Dis­
pens vom Ehehindernis des fehlenden 
Mindestalters für eine kirchliche Ehe­
schließung (c. 1083), der Religionsver­
schiedenheit (c. 1086) oder der Bluts­
verwandtschaft ab dem dritten Grad 
der Seitenlinie (c. 1090). Die Dispens 
bezieht sich immer auf das Zusammen­
wirken von Amtsträger und einzelnem 
Gläubigen. 

b) Die kanonische Billigkeit 
Im Gegensatz zur Dispens gibt es im 
eIe keinen eigenen Abschnitt über die 
kanonische Billigkeit (= aequitas cano­
nica). Sie wird darin nur an verschiede­
nen Stellen eingefordert, aber nicht 
erläuterU9 Die kanonische Billigkeit 
hat nicht wie die Dispens das Zusam-

. menwirken von Amtsträger und ein­
zelnem Gläubigen im Blick, sondern 
die Entscheidung des Amtsträgers. Sie 
fordert von ihm, bei der Rechtsfindung 
und Rechtsanwendung die örtlichen, 
zeitlichen und persönlichen Umstände 
der und des Einzelnen zu berücksich­
tigen, um dem beziehungsweise der 
Gläubigen eine höhere als die reine 
Buchstabengerechtigkeit widerfahren 
zu lassen. Bemerkenswerterweise wird 
in c. 221 § 2 als Grundrecht jedes, jeder 

28 w. Kerber, Autonomiestreben und Vorbehalte gegenüber Institutionen, in: Zwischen Loyalität und 
Widerspruch. Christsein mit der Kirche, hg. v. J. Gründel u.a., Regensburg 1993, 51-72, 68. 

" cc. 19,122,221 § 2, 271 § 3, 686 § 3, 702 § 2,1148 § 3,1446 § 2,1752 CIe. 
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Gläubigen festgehalten, ass alle Ge- Situation verbessert, WI1e der Ge-
richtsurteile der katholischen IC setzgeber getan a  e, We' selbst
nicht LIUT ach eCc. sondern auch da SCWESECN ware. Zielpunkt der pikie
ach Billigkeit gefällt werden MUSSeEN. ist also nıicht eın Handeln eCc.
Strafmildernde der al strafbefreien- und Gesetz, sondern eın andeln ach
de Urteile Sind Paradebeispiele für die bestem Wissen und Gewissen, unab-
kanonische Billigkeit. hängig VO jeweiligen Gesetz bezie-

hungsweise ber das jeweilige Gesetz
C) Die Epikıte hinaus.”

Mit dieser Tre1 elastischen bezie-eng gCNOMMEN ist Epikie kein recht-
iches, sondern eın moralisches Prin- hungsweise ynamischen Rechtsprin-
ZIp Denn Epikie ist die Tugend der zıplen wird bereits eın Teilaspekt der

nächsten und etzten ahmenbedin-ewissensselbständigkeit. er ıst es
auch nicht verwunderlich, ass der verwirklicht.

einem vlerten Schritt ist den Vel-egriff der Epikie 1mM CIC NıC. VOTI-
kommt Dennoch spielt die Epikie se1t schiedenen Ebenen des Rechts hinrei-
eh und Je auch der Rechtsanwen- chend Rechnung Die kon-

krete Rechtsvorschrift, das konkretedung eine große olle Hier meınt S1e
na die orderung die und Gesetz ist eits mıiıt den übergeordneten
den Einzelnen, s1ituations- und sachge- Rechtsprinzipien der höheren Gerech-
recht entscheiden, eventue auch tigkeit, der sogenannten Metaebene

das gesetzte ec TesSsSa der des Rechts und des Kirchenrechts
Epikie ist also nicht der Amtsträger erbindung bringen. be-
der das Zusammenwirken VO  5 mts- deutet 1e5 Eine rein positivistische
trager un! Gläubigen, sondern der Rechtsanwendung, die und 1re.
äubige und die äubige selbst. Die den Buchstaben des Gesetzes befolgt,
pikie ichtet sS1e den Appell, eigen- greift jel urz Vielmehr ist eiıne
ständig die Entscheidung eifen, präpositiıve Rechtsanwendung NOtT-
inwıleweiıt das konkrete Gesetz für wendig, die prüft, ob der Ortiau des
S1e der giult. Der Gedankengang, Gesetzes den übergeordneten Rechts-
der bei der Anwendung der Epikie prinziıpien entspricht WwWI1e dem Frieden
eilt, lautet Wenn der Gesetzgeber all und der Freiheit, aber auch der Gerech-
die Umstände des konkreten Falles tigkeit, Rechtssicherheit und Zweck-

SOWIEe dem Wohl dergekann hätte, hätte VO  5 der mäßigkeit
retien Gesetzesverpflichtung Aaus- Gemeinschaft und des/der Einzelnen
ZSCNOMUNEN. Oiern kann cClie Epikie Je ach dem Ergebnis der Prüfung
auch als die „Korrektur eines Gesetzes' wird dann eın verantworteter eNOTr-
verstanden werden. erdings darf Sam beziehungsweise Ungehorsam g—
diese Orre nicht ach irgendwel- eistet. pezie ım Kirchenrecht IM1LUSS
chen Kriterien, sondern INUSS ach aber der präpositiven Rechtsanwen-
denen des Gesetzgebers erfolgen, das dung och die theologische Rückbin-
el das Gesetz wird der konkreten dung vorgeschaltet werden, I1L1US$S5 och

30 Vgl dazu Virt, DIie VEISCSSCNE Tugend der Epikie, eschieden wiederverheiratet abgewie-
sen? Antworten der eologie, hg. Schneider, reiburg Br. 1995, 267-283; ders., Epikie VelI-
antwortlicher muıt Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung Aristoteles,
Thomas VO  5 Aquıin und Franz Suarez, Maınz 1983
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Gläubigen festgehalten, dass alle Ge­
richtsurteile in der katholischen Kirche 
nicht nur nach Recht, sondern auch 
nach Billigkeit gefällt werden müssen. 
Strafmildernde oder gar strafbefreien­
de Urteile sind Paradebeispiele für die 
kanonische Billigkeit. 

c) Die Epikie 
Streng genommen ist Epikie kein recht­
liches, sondern ein moralisches Prin­
zip. Denn Epikie ist die Tugend der 
Gewissensselbständigkeit. Daher ist es 
auch nicht verwunderlich, dass der 
Begriff der Epikie im CIe nicht vor­
kommt. Dennoch spielt die Epikie seit 
eh und je auch in der Rechtsanwen­
dung eine große Rolle. Hier meint sie 
nämlich die Anforderung an die und 
den Einzelnen, situations- und sachge­
recht zu entscheiden, eventuell auch 
gegen das gesetzte Recht. Adressat der 
Epikie ist also nicht der Amtsträger 
oder das Zusammenwirken von Amts­
träger und Gläubigen, sondern der 
Gläubige und die Gläubige selbst. Die 
Epikie richtet an sie den Appell, eigen­
ständig die Entscheidung zu treffen, 
inwieweit das konkrete Gesetz für 
sie oder ihn gilt. Der Gedankengang, 
der bei der Anwendung der Epikie 
gilt, lautet: Wenn der Gesetzgeber all 
die Umstände des konkreten Falles 
gekannt hätte, hätte er ihn von der 
konkreten Gesetzesverpflichtung aus­
genommen. Insofern kann die Epikie 
auch als die "Korrektur eines Gesetzes" 
verstanden werden. Allerdings darf 
diese Korrektur nicht nach irgendwel­
chen Kriterien, sondern muss nach 
denen des Gesetzgebers erfolgen, das 
heißt das Gesetz wird in der konkreten 
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Situation so verbessert, wie es der Ge­
setzgeber getan hätte, wenn er selbst 
da gewesen wäre. Zielpunkt der Epikie 
ist also nicht ein Handeln gegen Recht 
und Gesetz, sondern ein Handeln nach 
bestem Wissen und Gewissen, unab­
hängig vom jeweiligen Gesetz bezie­
hungsweise über das jeweilige Gesetz 
hinaus.30 

Mit Hilfe dieser drei elastischen bezie­
hungsweise dynamischen Rechtsprin­
zipien wird bereits ein Teilaspekt der 
nächsten und letzten Rahmenbedin­
gung verwirklicht. 
In einem vierten Schritt ist den ver­
schiedenen Ebenen des Rechts hinrei­
chend Rechnung zu tragen. Die kon­
krete Rechtsvorschrift, das konkrete 
Gesetz ist stets mit den übergeordneten 
Rechtsprinzipien der höheren Gerech­
tigkeit, der sogenannten Metaebene 
des Rechts und des Kirchenrechts in 
Verbindung zu bringen. Konkret be­
deutet dies: Eine rein positivistische 
Rechtsanwendung, die nur und direkt 
den Buchstaben des Gesetzes befolgt, 
greift viel zu kurz. Vielmehr ist eine 
präpositive Rechtsanwendung not­
wendig, die prüft, ob der Wortlaut des 
Gesetzes den übergeordneten Rechts­
prinzipien entspricht wie dem Frieden 
und der Freiheit, aber auch der Gerech­
tigkeit, Rechtssicherheit und Zweck­
mäßigkeit sowie dem Wohl der 
Gemeinschaft und des / der Einzelnen. 
Je nach dem Ergebnis der Prüfung 
wird dann ein verantworteter Gehor­
sam beziehungsweise Ungehorsam ge­
leistet. Speziell im Kirchenrecht muss 
aber der präpositiven Rechtsanwen­
dung noch die theologische Rückbin­
dung vorgeschaltet werden, muss noch 

30 V gl. dazu G. Virt, Die vergessene Tugend der Epikie, in: Geschieden - wiederverheiratet - abgewie­
sen? Antworten der Theologie, hg. v. Th. Schneider, Freiburg i. Br. 1995,267-283; ders., Epikie - ver­
antwortlicher Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung zu Aristoteles, 
Thomas von Aquin und Franz Suarez, Mainz 1983. 
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eine weitere Metaebene des Rechts, tigkeit „niıch bloß, das Gerechte
tun, sondern aus einer bestimmtennämlich die theologische Grundlegung

des Gesetzes eachte werden. Deshalb Gesinnung heraus, nämlich deshalb
kann ler gleichsam VO  5 einer theo- (un, weil gerecht ist, und nicht etwa
ogisch rückgebundenen präpositıven deshalb, weil INan ndernfalls bestraft
Rechtsanwendung gesprochen WEelI- der sSOz1al gemieden w1'{1_rde".3l Wäre
den S1ie versucht, konsequent dem das nicht allgemeine Überzeugung
theologischen undamen des Kirchen- Gesellschaft und Kırche, hätte
rechts dadurch gerecht werden, Zu eispie. wen1g Sinn, weiterhin
ass jede Rechtsvorschrift den Z£11- der Formulierung VO  = Menschenrech-
tralen Glaubensüberzeugungen und ten festzuhalten Denn deren „Miss-
ehren der katholischen Kirche gesple- achtung kann VO Völkerrec
gelt und überprüft wird WI1e ZU. Bel- seltenen Fällen mıiıt Sanktionen belegt
spie. den Glaubenslehren VO  a der werden. Die Durchsetzungsmöglich-
IC als Heilsgemeinschaft Gottes keit der Menschenrechte hat muıt ih-
und der Menschen, VO G:laubenssinn Ter inhaltlichen Normierung und der
aller Gläubigen, VO: gemeinsamen Plausibilität ihrer Notwendigkeit nicht
und besonderen Priestertum. erden Schritt halten können.“” Dennoch
el theologische Fragwürdigkeiten sich die enrnelı der Menschen,
der Widersprüche festgestellt, sind Völker und Staaten die eachtung
diese 1mM Sinne der eologie lösen. der Menschenrechte gebunden Diese
Erst die theologisch rückgebundene atsache ist eın eindrucksvoller Be-
esetzesvorschrif: WIN mıt den über- leg dafür, ass das ec „ın den ent-
geordneten Rechtsprinzipien, also der Scheıdenden en 1LUT VO S1itt-
Metaebene des Rechts konfrontier lichen Impuls wird| Vom
Gegebenenfalls sind 1m SCANAIUSS da- Sittlichen her erhält die drängende
Tan für die konkrete Situation die und überzeugende KraftDemel/Schutzmantel oder Zwangsjacke?  371  eine weitere Metaebene des Rechts,  tigkeit „nicht bloß, das Gerechte zu  tun, sondern es aus einer bestimmten  nämlich die theologische Grundlegung  des Gesetzes beachtet werden. Deshalb  Gesinnung heraus, nämlich deshalb zu  kann hier gleichsam von einer theo-  tun, weil es gerecht ist, und nicht etwa  logisch rückgebundenen präpositiven  deshalb, weil man andernfalls bestraft  Rechtsanwendung gesprochen wer-  oder sozial gemieden würde“.* Wäre  den. Sie versucht, konsequent dem  das nicht allgemeine UÜberzeugung  theologischen Fundament des Kirchen-  in Gesellschaft und Kirche, hätte es  rechts dadurch gerecht zu werden,  zum Beispiel wenig Sinn, weiterhin an  dass jede Rechtsvorschrift an den zen-  der Formulierung von Menschenrech-  tralen Glaubensüberzeugungen und  ten festzuhalten. Denn deren „Miss-  Lehren der katholischen Kirche gespie-  achtung kann vom Völkerrecht nur in  gelt und überprüft wird wie zum Bei-  seltenen Fällen mit Sanktionen belegt  spiel an den Glaubenslehren von der  werden. Die Durchsetzungsmöglich-  Kirche als Heilsgemeinschaft Gottes  keit der Menschenrechte hat mit ih-  und der Menschen, vom Glaubenssinn  rer inhaltlichen Normierung und der  aller Gläubigen, vom gemeinsamen  Plausibilität ihrer Notwendigkeit nicht  und besonderen Priestertum. Werden  Schritt halten können.“  Dennoch  dabei theologische Fragwürdigkeiten  fühlt sich die Mehrheit der Menschen,  oder Widersprüche festgestellt, sind  Völker und Staaten an die Beachtung  diese im Sinne der Theologie zu lösen.  der Menschenrechte gebunden. Diese  Erst die theologisch rückgebundene  Tatsache ist ein eindrucksvoller Be-  Gesetzesvorschrift wird mit den über-  leg dafür, dass das Recht „in den ent-  geordneten Rechtsprinzipien, also der  scheidenden Stunden nur vom. sitt-  Metaebene des Rechts konfrontiert.  lichen Impuls getragen [wird]. Vom  Gegebenenfalls sind im Anschluss da-  Sittlichen her erhält es die drängende  ran für die konkrete Situation die  und überzeugende Kraft. ... Eine auf  theologischen Rechtsprinzipien der  sich allein angewiesene Rechtsordnung  Dispens, kanonischen Billigkeit oder  könnte zwar mit rechtlichem Zwang,  Epikie anzuwenden. Langfristig sind  sofern die Machtmittel ausreichen,  gesetzliche Verbesserungsmöglichkei-  sich durchsetzen. Von einem lebenden  Recht könnte aber keine Rede sein. Ein  ten und Reformmodelle zu entwickeln,  indem zum Beispiel bestehende Ge-  in sich isoliertes Recht wäre nicht  mehr als eine stets auswechselbare  setze geändert, gestrichen oder auch  neue hinzugefügt werden.  Ordnung, die nur solange Geltungs-  kraft besitzt, als Autorität und Macht  5. Die Frage nach der Durchsetz-  sie gewährleisten.“ ®  barkeit von (kirchlichem) Recht  Eine Rechtsordnung, die als reine  Zwangsordnung verwirklicht wird, hat  also keinen dauerhaften Bestand. Al-  Ziel jeder Rechtsordnung ist es, Ge-  rechtigkeit zu verwirklichen. Als per-  lerdings gilt auch umgekehrt: Eine  sonale Tugend beinhaltet die Gerech-  Rechtsordnung ohne jegliche Zwangs-  > O. Höffe, Moral und Recht. Eine philosophische Perspektive, in: StdZ 198 (1980), 111-121, 120.  » F, Wolfinger, Die Religionen und die Menschenrechte. Eine noch unentdeckte Allianz, München  2000, 11.  %3 K, Peters, Recht und Sittlichkeit, in: IKZ Communio 1 (1972), 341—-354, 346.Eine auf
theologischen Rechtsprinzipien der sich eın angewlesene Rechtsordnung
Dispens, kanonischen Billigkeit der könnte ZW ar mıiıt rec  1chem Zwang,
pikie anzuwenden. Langfristig sind sofern die achntmıtte ausreichen,
gesetzliche Verbesserungsmöglichkei- sich durchsetzen. Von einem ebenden

ec onnte aber keine ede SeIN. Eınten und Reformmodelle entwickeln,
indem Zzum eispie. bestehende (Ge- sich isoliertes ecCc ware nıicht

mehr als eıne STEeTs auswechselbareSetize geändert, gestrichen der auch
eue inzugefügt werden. Urdnung, die 1Ur solange Geltungs-

Ta besitzt, als Autorıität un: acC
Die rage ach der Durchsetz- S1e gewährleisten.” ”

barkeit Von (kirchlichem ec 1Nne Rechtsordnung, die als reine
Zwwangsordnung verwirklicht wird, hat
also keinen dauerhaften Bestand Al-Ziel jeder Rechtsordnung iıst CS, Ge-

rechtigkeit verwirklichen. Als PeI- erdings ilt auch umgekehrt: Eine
sonale Tugend einhalte die Gerech- Rechtsordnung ohne jegliche Z,wangs-

Höffe, Ora un! ec Fine philosophische erspektive, StdZ 198 (1980), 111—121, 120
Wolfinger, Die Religionen und die Menschenrechte. Eine noch unentdeckte Allıanz, München

2000, 11l
33 Peters, eC un Sı  1C|  eit, 1n Communio (1972),13346
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eine weitere Metaebene des Rechts, 
nämlich die theologische Grundlegung 
des Gesetzes beachtet werden. Deshalb 
kann hier gleichsam von einer theo­
logisch rückgebundenen präpositiven 
Rechtsanwendung gesprochen wer­
den. Sie versucht, konsequent dem 
theologischen Fundament des Kirchen­
rechts dadurch gerecht zu werden, 
dass jede Rechtsvorschrift an den zen­
tralen Glaubensüberzeugungen und 
Lehren der katholischen Kirche gespie­
gelt und überprüft wird wie zum Bei­
spiel an den Glaubenslehren von der 
Kirche als Heilsgemeinschaft Gottes 
und der Menschen, vom Glaubenssinn 
aller Gläubigen, vom gemeinsamen 
und besonderen Priestertum. Werden 
dabei theologische Fragwürdigkeiten 
oder Widersprüche festgestellt, sind 
diese im Sinne der Theologie zu lösen. 
Erst die theologisch rückgebundene 
Gesetzesvorschrift wird mit den über­
geordneten Rechtsprinzipien, also der 
Metaebene des Rechts konfrontiert. 
Gegebenenfalls sind im Anschluss da­
ran für die konkrete Situation die 
theologischen Rechtsprinzipien der 
Dispens, kanonischen Billigkeit oder 
Epikie anzuwenden. Langfristig sind 
gesetzliche Verbesserungsmöglichkei­
ten und Reformmodelle zu entwickeln, 
indem zum Beispiel bestehende Ge­
setze geändert, gestrichen oder auch 
neue hinzugefügt werden. 

5. Die Frage nach der Durchsetz­
barkeit von (kirchlichem) Recht 

Ziel jeder Rechtsordnung ist es, Ge­
rechtigkeit zu verwirklichen. Als per­
sonale Tugend beinhaltet die Gerech-
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tigkeit "nicht bloß, das Gerechte zu 
tun, sondern es aus einer bestimmten 
Gesinnung heraus, nämlich deshalb zu 
tun, weil es gerecht ist, und nicht etwa 
deshalb, weil man andernfalls bestraft 
oder sozial gemieden würde".3! Wäre 
das nicht allgemeine Überzeugung 
in Gesellschaft und Kirche, hätte es 
zum Beispiel wenig Sinn, weiterhin an 
der Formulierung von Menschenrech­
ten festzuhalten. Denn deren "Miss­
achtung kann vom Völkerrecht nur in 
seltenen Fällen mit Sanktionen belegt 
werden. Die Durchsetzungsmöglich­
keit der Menschenrechte hat mit ih­
rer inhaltlichen Normierung und der 
Plausibilität ihrer Notwendigkeit nicht 
Schritt halten können." 32 Dennoch 
fühlt sich die Mehrheit der Menschen, 
Völker und Staaten an die Beachtung 
der Menschenrechte gebunden. Diese 
Tatsache ist ein eindrucksvoller Be­
leg dafür, dass das Recht "in den ent­
scheidenden Stunden nur vom sitt­
lichen Impuls getragen [wird]. Vom 
Sittlichen her erhält es die drängende 
und überzeugende Kraft. ... Eine auf 
sich allein angewiesene Rechtsordnung 
könnte zwar mit rechtlichem Zwang, 
sofern die Machtmittel ausreichen, 
sich durchsetzen. Von einem lebenden 
Recht könnte aber keine Rede sein. Ein 
in sich isoliertes Recht wäre nicht 
mehr als eine stets auswechselbare 
Ordnung, die nur solange Geltungs­
kraft besitzt, als Autorität und Macht 
sie gewährleisten." 33 
Eine Rechtsordnung, die als reine 
Zwangsordnung verwirklicht wird, hat 
also keinen dauerhaften Bestand. Al­
lerdings gilt auch umgekehrt: Eine 
Rechtsordnung ohne jegliche Zwangs-

31 O. Höfte, Moral und Recht. Eine philosophische Perspektive, in: StdZ 198 (1980), 111-121, 120. 
32 F. Wolfinger, Die Religionen und die Menschenrechte. Eine noch unentdeckte Allianz, München 

2000,11. 
33 K. Peters, Recht und Sittlichkeit, in: IkZ Communio 1 (1972),341-354,346. 
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mittel kann ebenso wen1g Jangfristig das heißt, ass S1e Notfall muıit Hilfe
estehen. Denn die grundlegenden der Sanktionen durchgesetzt werden
erte und Güter eiıner Gemeinschaft kann.” „Das wıederum edeute Z.UI
können LUr dann UrC. das ec g_ einen, ass gal nicht sehr darum
schützt werden, WE die Rechts- geht, ass das gesetzli eDotene
gemeinschaft fähig ist, deren beziehungsweise Verbotene unmiıttelbar
Missachtung wirkungsvol VOTZUSC- mıt physischer Gewalt C  UunN:  1
hen /Zwar I1LLUSS Ziel jeder Rechts- wird; den me1lsten Fällen geht 11UT7

gemeinschaft se1n, ass ihre Gesetze darum, ass derjenige, der eın
N1IC 1LUFr Aaus Angst VOT Strafe einge- rec  i1ches der Verbot verstößt,
halten werden, sondern auch adus freier amı rechnen INUSS, ass möglı-
Finsicht deren Sinnhaftigkeit. och cherweise eine eventue vorgesehene

Sanktion 1 Miıt dem echts-darf die Verbindlichkeit der gesetzli-
chen Vorsc  en nicht VO:  - der indi- werden sOmuıt ZWEeIl Jjlele VerT-
viduellen Einsicht deren Sinnhaftig- olg Vordergründig und unmıttelbDar
keit abhängig gemacht werden, SsOIl- soll VOI der Tat abgeschreckt werden;
dern ILMLUSS Urc die Androhung VO  5 miıttelbares und langfristiges Ziel ist
Zwangsmafnahmen gesichert werden. c5, auf die Motivatıon des läters und
Der Rechtszwang ist eın unerlässliches der Täterin einzuwirken und dadurch
Instrument, die Ernsthaftigkeit des Wil- nicht seline beziehungsweise ihre
lens ZU. wirksamen Schutz der ©X1S- omentan geplanten, sondern auch
tenziellen uter und Werte der Ge- se1ine beziehungsweise ihre gen
meinschaft Z.UIN Ausdruck ringen. Handlungen beeinflussen. Beim

Rechtszwang wird also VOT em auf
Wıe eInNne lebendige Rechtsordnung sSEe1INe Signalwirkung und auf se1ine VOTI-
nıcht ohne ora auskommt, kann eugende Ausstrahlungskraft gebaut.
S1e auch nicht auf den ‚Wang verzich- „Eine verstandene Erzwingbarkeit
ten. Das Zusammenspiel VO  - Ora macht nicht einer reinen Zwangs-
und wang kann LLIUTFr dann und ordnung; das ec wird vielmehr
gelingen, ass ZWAar die Rechtsordnung Regelfall deshalb befolgt, weiıl die sittli-
als GGanze VO  5 einem Zwangscharakter che Verpflichtung ZUT Befolgung g_
gepragt ist, nicht aber jede einzelne rechter Rechtsnormen wahrgenommen
Norm. kıne Norm erhält also nicht wird. Dies ist auch notwendig, weil
erst dadurch Rechtscharakter, ass S1e ‚Jede Machtordnung372  Demel/Schutzmantel oder Zwangsjacke?  mittel kann ebenso wenig langfristig  das heißt, dass sie im Notfall mit Hilfe  bestehen. Denn die grundlegenden  der Sanktionen durchgesetzt werden  Werte und Güter einer Gemeinschaft  kann.” „Das wiederum bedeutet zum  können nur dann durch das Recht ge-  einen, dass es gar nicht so sehr darum  schützt werden, wenn die Rechts-  geht, dass das gesetzlich Gebotene  gemeinschaft fähig ist, gegen deren  beziehungsweise Verbotene unmittelbar  Missachtung wirkungsvoll vorzuge-  mit physischer Gewalt erzwungen  hen. Zwar muss es Ziel jeder Rechts-  wird; in den meisten Fällen geht es nur  gemeinschaft sein, dass ihre Gesetze  darum, dass derjenige, der gegen ein  nicht nur aus Angst vor Strafe einge-  rechtliches Gebot oder Verbot verstößt,  halten werden, sondern auch aus freier  damit rechnen muss, dass ihn mögli-  Einsicht in deren Sinnhaftigkeit. Doch  cherweise eine eventuell vorgesehene  Sanktion trifft.“® Mit dem Rechts-  darf die Verbindlichkeit der gesetzli-  chen Vorschriften nicht von der indi-  zwang werden somit zwei Ziele ver-  viduellen Einsicht in deren Sinnhaftig-  folgt. Vordergründig und unmittelbar  keit abhängig gemacht werden, son-  soll vor der Tat abgeschreckt werden;  dern muss durch die Androhung von  mittelbares und langfristiges Ziel ist  Zwangsmaßnahmen gesichert werden.  es, auf die Motivation des Täters und  Der Rechtszwang ist ein unerlässliches  der Täterin einzuwirken und dadurch  Instrument, die Ernsthaftigkeit des Wil-  nicht nur seine beziehungsweise ihre  lens zum wirksamen Schutz der exis-  momentan geplanten, sondern auch  tenziellen Güter und Werte der Ge-  seine beziehungsweise ihre künftigen  meinschaft zum Ausdruck zu bringen.  Handlungen zu beeinflussen. Beim  Rechtszwang wird also vor allem auf  Wie eine lebendige Rechtsordnung  seine Signalwirkung und auf seine vor-  nicht ohne Moral auskommt, so kann  beugende Ausstrahlungskraft gebaut.  sie auch nicht auf den Zwang verzich-  „Eine so verstandene Erzwingbarkeit  ten. Das Zusammenspiel von Moral  macht es nicht zu einer reinen Zwangs-  und Zwang kann nur dann und so  ordnung; das Recht wird vielmehr im  gelingen, dass zwar die Rechtsordnung  Regelfall deshalb befolgt, weil die sittli-  als Ganze von einem Zwangscharakter  che Verpflichtung zur Befolgung ge-  geprägt ist, nicht aber jede einzelne  rechter Rechtsnormen wahrgenommen  Norm. Eine Norm erhält also nicht  wird. Dies ist auch notwendig, weil  erst dadurch Rechtscharakter, dass sie  ‚jede Machtordnung ... auf die Dauer  zwangsbewehrt ist, sondern dadurch,  von der Anerkennung der ihr Unter-  worfenen‘ lebt.“ ”  dass sie Teil eines Normgefüges ist, das  als Ganzes zwangsbewehrt ist.“ Nicht  Im kirchlichen Recht wird dieser Tatsa-  ob in jedem Einzelfall Sanktionen vor-  che dadurch Rechnung getragen, dass  gesehen sind und/oder verhängt wer-  Strafen nur als letzte Maßnahme vorge-  sehen sind. So ist im kirchlichen Ge-  den, ist entscheidend, sondern dass die  Rechtsordnung als Ganze so mit Sank-  setzbuch vorgeschrieben, dass im kon-  tionen ausgestattet ist, dass sie im  kreten Fall erst dann zum Rechtsmittel  der Strafen gegriffen werden darf,  Großen und Ganzen eingehalten wird,  * Vgl. Müller, Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht 317.  %® Vgl. ebd. 332.  % Ebd. 318.  ” Ebd. 318.auf die Dauer
zwangsbewehrt ist, sondern dadurch, VON der erkennung der ihr Unter-

worfenen‘ lebt.”ass S1e Teil eines Normgefüges ist, das
als Ganzes zwangsbewehrt ist.® 1C kirchlichen ecwird dieser Tatsa-
ob jedem inzelta onen VOT- che dadurch Rechnung getragen, ass
gesehen sSind d/oder verhängt WEeTr- Strafen LLUT als letzte aßnahme EC-

sehen sind So ist kirchlichen Ge-den, ist entscheidend, sondern ass die
Rechtsordnung als Ganze mıiıt Sank- SEIZDUC. vorgeschrieben, ass 1im kon-
tionen ausgestattet ist, ass 61e kreten Fall erst dann ZU Rechtsmiuttel

der Strafen gegriffen werden darf,Groien und Ganzen eingehalten wird,

Vgl üller, Der Rechtsbegriff 1M Kirchenrecht 317.
35 Vgl eb  Q, 327

Ebd 318
37 Ebd 318
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mittel kann ebenso wenig langfristig 
bestehen. Denn die grundlegenden 
Werte und Güter einer Gemeinschaft 
können nur dann durch das Recht ge­
schützt werden, wenn die Rechts­
gemeinschaft fähig ist, gegen deren 
Missachtung wirkungsvoll vorzuge­
hen. Zwar muss es Ziel jeder Rechts­
gemeinschaft sein, dass ihre Gesetze 
nicht nur aus Angst vor Strafe einge­
halten werden, sondern auch aus freier 
Einsicht in deren Sinnhaftigkeit. Doch 
darf die Verbindlichkeit der gesetzli­
chen Vorschriften nicht von der indi­
viduellen Einsicht in deren Sinnhaftig­
keit abhängig gemacht werden, son­
dern muss durch die Androhung von 
Zwangsmaßnahmen gesichert werden. 
Der Rechtszwang ist ein unerlässliches 
Instrument, die Ernsthaftigkeit des Wil­
lens zum wirksamen Schutz der exis­
tenziellen Güter und Werte der Ge­
meinschaft zum Ausdruck zu bringen. 

Wie eine lebendige Rechtsordnung 
nicht ohne Moral auskommt, so kann 
sie auch nicht auf den Zwang verzich­
ten. Das Zusammenspiel von Moral 
und Zwang kann nur dann und so 
gelingen, dass zwar die Rechtsordnung 
als Ganze von einem Zwangscharakter 
geprägt ist, nicht aber jede einzelne 
Norm. Eine Norm erhält also nicht 
erst dadurch Rechtscharakter, dass sie 
zwangsbewehrt ist, sondern dadurch, 
dass sie Teil eines Normgefüges ist, das 
als Ganzes zwangsbewehrt ist.34 Nicht 
ob in jedem Einzelfall Sanktionen vor­
gesehen sind und/oder verhängt wer­
den, ist entscheidend, sondern dass die 
Rechtsordnung als Ganze so mit Sank­
tionen ausgestattet ist, dass sie im 
Großen und Ganzen eingehalten wird, 
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das heißt, dass sie im Notfall mit Hilfe 
der Sanktionen durchgesetzt werden 
kann.35 "Das wiederum bedeutet zum 
einen, dass es gar nicht so sehr darum 
geht, dass das gesetzlich Gebotene 
beziehungsweise Verbotene unmittelbar 
mit physischer Gewalt erzwungen 
wird; in den meisten Fällen geht es nur 
darum, dass derjenige, der gegen ein 
rechtliches Gebot oder Verbot verstößt, 
damit rechnen muss, dass ihn mögli­
cherweise eine eventuell vorgesehene 
Sanktion trifft."36 Mit dem Rechts­
zwang werden somit zwei Ziele ver­
folgt. Vordergründig und unmittelbar 
soll vor der Tat abgeschreckt werden; 
mittelbares und langfristiges Ziel ist 
es, auf die Motivation des Täters und 
der Täterin einzuwirken und dadurch 
nicht nur seine beziehungsweise ihre 
momentan geplanten, sondern auch 
seine beziehungsweise ihre künftigen 
Handlungen zu beeinflussen. Beim 
Rechtszwang wird also vor allem auf 
seine Signalwirkung und auf seine vor­
beugende Ausstrahlungskraft gebaut. 
"Eine so verstandene Erzwingbarkeit 
macht es nicht zu einer reinen Zwangs­
ordnung; das Recht wird vielmehr im 
Regelfall deshalb befolgt, weil die sittli­
che Verpflichtung zur Befolgung ge­
rechter Rechtsnormen wahrgenommen 
wird. Dies ist auch notwendig, weil 
,jede Machtordnung ... auf die Dauer 
von der Anerkennung der ihr Unter­
worfenen' lebt."37 
Im kirchlichen Recht wird dieser Tatsa­
che dadurch Rechnung getragen, dass 
Strafen nur als letzte Maßnahme vorge­
sehen sind. So ist im kirchlichen Ge­
setzbuch vorgeschrieben, dass im kon­
kreten Fall erst dann zum Rechtsmittel 
der Strafen gegriffen werden darf, 

34 Vgl. Müller, Der Rechtsbegriff im Kirchenrecht 317. 
35 Vgl. ebd. 332. 
J6 Ebd.318. 
37 Ebd.318. 
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behoben, die Gerechtigkeit wiederher- Soll und l katholische TC eiInNne
gestellt und der Täter gebessert wWEeTr- lebendige und einladende Wirklichkeit
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wenn weder durch geschwisterliche 
"Ermahnung noch durch Verweis noch 
durch andere Wege des pastoralen 
Bemühens ein Ärgernis hinreichend 
behoben, die Gerechtigkeit wiederher­
gestellt und der Täter gebessert wer­
den kann" (c. 1341). Deshalb kann auch 
ein kirchlicher Richter "nach seinem 
Gewissen und klugen Ermessen" selbst 
dann, wenn "das Gesetz anordnende 
Worte verwendet, ... von der Verhän­
gung einer Strafe absehen oder eine 
mildere Strafe verhängen oder eine 
Buße auferlegen, wenn der Schuldige 
gebessert ist und das Ärgernis behoben 
hat" (c. 1344). In beiden Rechtsnormen 
kommt deutlich zum Ausdruck, dass 
die kirchliche Zwangsmaßnahme aus­
schließlich subsidiären Charakter hat 
und das doppelte Ziel verfolgt, einer­
seits die Glaubensgemeinschaft in 
ihrem Bestand zu schützen und zu 
erhalten, andererseits den Straftäter 
zur Umkehr zu bewegen. 

Das für eine lebendige Rechtsordnung 
notwendige Zusammenspiel von Mo­
ral und Erzwingbarkeit macht die be­
liebte Frage hinfällig, "ob der Ver­
pflichtungscharakter ethischer Forde­
rungen mehr zu bewirken vermag als 
die Sanktionen des Rechts. Eine reali­
stische Einschätzung weiß, dass beides 
notwendig ist."38 Denn nur mit beiden 
zusammen kann das Dilemma vermie­
den werden, das jeder Gemeinschaft 
droht: "Wenn die Gesetze keine Bestän­
digkeit haben, kann man ihnen kein 
Vertrauen schenken. Wenn sie jedoch 
keine Veränderung ermöglichen, dann 
schließen sie die Menschen gewisser­
maßen wie in einem Gefängnis ein."39 
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Recht in der Kirche als 
unerlässliche, aber nicht wichtigste 
Dimension der Kirche 

Soll und will katholische Kirche eine 
lebendige und einladende Wirklichkeit 
im Dienst des Heils der Menschen sein, 
braucht sie rechtliche Normen, darf 
diese aber nicht zum Allheilmittel oder 
alleingültigen Maßstab erheben. Die 
rechtlichen Strukturen müssen viel­
mehr so gestaltet sein und werden, 
dass sie für das Wirken des Heiligen 
Geistes und die Antwort des Menschen 
offen sind und bleiben. "Recht [hat] die 
tragende, stützende Aufgabe eines Ske­
letts, ohne das Lebewesen nicht sein 
können. Das Skelett soll ja nicht sicht­
bar, aber es muss da sein. So hat das 
Recht zu stützen, Formen zu bieten, 
zu dienen, zu helfen, anzuspornen, Le­
bensart zu beeinflussen, Ordnung zu 
sichern, jedem Glied des Volkes Gottes 
das Seine zuzuteilen, auf dass das 
christliche Leben verwirklicht, das Heil 
gefunden, die Kirche als Stadt auf dem 
Berge sichtbar und die Jüngerschaft 
Christi zum durchwirkenden Sauerteig 
dieser Welt werde."4o Entscheidend ist, 
dass auf der Grundlage von Recht die 
vielfältigen Dimensionen der Kirche so 
zum Tragen kommen, dass eine Kirche 
entsteht, die nach dem Willen Gottes ist 
und den Bedürfnissen der Menschen in 
ihrer Zeit und Kultur entspricht. Das 
wiederum kann aber nur gelingen, 
wenn die Rechtsnormen nicht nur von 
der kirchlichen Autorität im Allein­
gang, sondern von der Kirche als dem 
gesamten Volk Gottes gemeinsam her­
vorgebracht und gestaltet werden. Wo 
und wenn die Verantwortung vor der 

38 Wolfinger, Die Religionen und die Menschenrechte 13f. 
39 L. Orsy, Das Spannungsverhältnis zwischen Beständigkeit und Entwicklung im kanonischen Recht, 

in: DPM 8/1 (2001),299-313, 300f. 
40 Scheuermann, Die Rechtsgestalt der Kirche 77. 
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Lmd für die Rechtskulhu in der Kirche 
von allen Gliedern gemeinsam wahr­
genommen wird, und zwar als Gabe 
wie auch als Aufgabe, spricht vieles 
dafür, dass Rechtsforderungen weder 
nach Belieben und Willkür eingesetzt 
noch als Zwangsjacke zur Durchset­
zung der Macht verwendet oder emp­
funden werden. Vielmehr werden 
dann die treffenden Worte von Papst 

Paul VI. nicht mehr nur Zielvorgabe 
sein, sondern auch erfahrbare Realität 
werden: "Recht in der Kirche ist nicht 
Hindernis, sondern pastorale Hilfe; es 
tötet nicht, sondern macht lebendig. 
Seine Hauptaufgabe ist es nicht, zu 
unterdrücken, zu hemmen oder gegen 
etwas anzugehen, sondern es soll anre­
gen, fördern, behüten und den echten 
Freiheitsraum schützen."·l 

" Ansprache Papst PaLlls VI. am 19.02.1977 an den Internationalen Kongress für Kirchenrecht anläss­
lieh der 100-Jahr-Feier der Kanonistischen Fakultät der Gregoriana, in: OR (D) Wochenausgabe in 
deutscher Sprache vom 18. März 1977, 4-5. 
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